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Vorwort 

Bürgerbeteiligung ist spätestens seit den 1970er Jahren ein feststehender Begriff in der 

Bundesrepublik Deutschland. Sie gehört zu den Kernbestandteilen unserer Demokratie. Ob 

in der Jugendarbeit, im Gesundheitswesen, in kommunalen Angelegenheiten oder in der 

Städteplanung. Ohne Bürgerbeteiligung wäre die Bundesrepublik nicht das, was sie heute ist. 

Der Bau des Stuttgarter Bahnhofs im Jahr 2010 hat deutlich gemacht, dass die Infra-

strukturplanung in der Bundesrepublik ohne Bürgerbeteiligung nicht funktioniert. Seitdem 

wurde versucht, die Bürgerbeteiligung, die bei Infrastrukturprojekten Öffentlichkeitsbeteili-

gung heißt, weil sich die Öffentlichkeit zu den Vorhaben äußern soll, zu verbessern. Das ist 

in einigen Fällen gelungen. Oftmals jedoch ist auch heute noch die Öffentlichkeitsbeteiligung 

eine Abfolge sehr enger verfahrensrechtlicher Schritte. Noch immer bleibt die Leistungsfä-

higkeit der Öffentlichkeitsbeteiligung deshalb hinter den Erfordernissen zurück. Ja es gibt 

noch nicht einmal Daten, in welchen Infrastrukturbereichen und in welcher Häufigkeit die 

Öffentlichkeit an Vorhaben mitwirkte oder welche Änderungen die Öffentlichkeit erreichen 

konnte. 

Stuttgart 21 hat auch gezeigt, dass die Hindernisse für eine gelingende Öffentlichkeits-

beteiligung vielfältig sind. Hierbei liegt es selten am Willen der Planungsbehörden. Sie ver-

suchen häufig das Mögliche. Aber schlechte personelle und technische Ausstattungen, wenig 

flexible Reaktionsmöglichkeiten und nicht zuletzt hohe Erwartungen seitens der Politik an 

zügige und störungsfreie Zulassungsprozesse erschweren die Qualität der Beteiligung.  

Der erste Monitoring Report zur Öffentlichkeitsbeteiligung in der Bundesrepublik 

Deutschland, den das bürgernah arbeitende Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU) 

e.V. aus Berlin publiziert, ist ein Anfang. Der Report informiert anhand der Auswertung der 

Daten der UVP-Portale des Bundes und der Länder über den Stand der Öffentlichkeitsbetei-

ligung bei Infrastrukturvorhaben im Jahr 2018 in Deutschland. Erstmals werden statistische 

Daten und Zusammenhänge über die Anzahl und die Bereiche von Infrastrukturvorhaben in 

einem Jahr in der Bundesrepublik aufgezeigt. Zugleich macht der Report deutlich, wie über 

die bürgernahe Ausgestaltung und Nutzung der UVP-Portale konkretes Engagement vieler 

Bürger*innen und Umweltverbände für lokalen Umwelt- und Naturschutz sowie globalen 

Klimaschutz erreicht werden kann. 

Viele Erfahrungen, Erkenntnisse, Erfolge und Niederlagen, konfliktbehaftete Verfahren 

ebenso wie gelungene Beteiligungsfälle werden in Deutschland nicht dokumentiert oder sys-

tematisch wissenschaftlich aufgearbeitet. Das sollte sich die reiche Bundesrepublik eigent-

lich nicht leisten. Denn auch die Öffentlichkeitsbeteiligung braucht Entwicklung. Ohne gute 

empirische Grundlagen und Aufarbeitung der Praxis wird dies jedoch nicht möglich sein. 
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Mein herzlicher Dank richtet sich daher an unsere Kolleg*innen der deutschen Umwelt- 

und Naturschutzverbände, die mit uns gemeinsam die nötigen Datengrundlagen schaffen. 

Ihre wertvollen Beiträge verhelfen unseren Ergebnissen zu wesentlich mehr Aussagekraft. 

Die Einsendungen der Verbände berücksichtigte das UfU bis einschließlich 20. August 2020. 

Ich wünsche Ihnen beim Durchstöbern des informativen und ausführlichen Berichts 

zum Monitoring Report 2018 viel Freude und anregende Momente. Ich freue mich zugleich 

jetzt schon auf die Ergebnisse für die Jahre 2019 und 2020. 

 

Ihr Dr. Michael Zschiesche 

 

 

 

 

Geschäftsführer & Vorstandsvorsitzender, Fachgebietsleiter Umweltrecht & Partizipation des 

Unabhängigen Instituts für Umweltfragen e.V. (UfU) 
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Kurzzusammenfassung 

Seit Mai 2017, in der Bundesrepublik Deutschland durch verzögerte Umsetzung der 

novellierten UVP-Richtlinie praktisch erst seit 2018, müssen der Bund und die Bundesländer 

über zentrale Internetportale Infrastrukturvorhaben öffentlich bekannt machen. Erstmals sol-

len über webbasierte UVP-Portale alle Vorhaben mit Umweltbezug der Öffentlichkeit 

deutschlandweit bekanntgegeben werden. Damit wird erstmals gewährleistet, dass alle Bür-

ger*innen bundesweit von den Infrastrukturvorhaben erfahren können.  

Im Jahr 2018 konnte sich die Öffentlichkeit nach den öffentlich zugänglichen Behör-

deneinträgen der UVP-Portale des Bundes und der Länder nur bei 190 einschlägigen Zulas-

sungsverfahren zu Infrastrukturprojekten elektronisch beteiligen. Die 190 Verfahren im 

Jahr 2018 können nicht der tatsächlichen Zahl entsprechen, weil in mehreren Bundesländern1 

die Landesbehörden 2018 keine Daten in die UVP-Portale eintrugen. Darüber hinaus ergeben 

Studien hierzu (unter anderem Führ et al.), dass die deutschen Behörden im Jahr 2005 allein 

rund 775 (+/- 150) UVP-Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchführten.2 Damit wird 

ersichtlich, dass die veröffentlichte Zahl für 2018 deutlich unter der Zahl der tatsächlich in 

Deutschland stattgefundenen Beteiligung lag. 

Das UfU ermittelte daher zunächst, wie hoch die tatsächliche Zahl im Jahr 2018 hätte 

sein müssen. Dies konnten wir recherchieren, indem wir die Berichte der anerkannten Um-

welt- und Naturschutzvereinigungen auswerteten und in einer Befragung der Umweltver-

bände weitere Informationen einholten. Aufgrund der Auswertung der online zugänglichen 

Berichte und der ergänzenden Angaben von deutschen Verbänden zu ihren Stellungnahme-

tätigkeiten betrug die Gesamtzahl der Zulassungsverfahren für Infrastrukturprojekte, bei de-

nen Behörden eine formelle Öffentlichkeitsbeteiligung im Jahr 2018 durchführten, mindes-

tens 1.356 Zulassungsverfahren. Schätzt man zusätzlich sehr konservativ die sieben Bun-

desländer3 ab, wo dem UfU keine auswertbaren Daten für 2018 vorlagen, ergibt dies für 2018 

eine Zahl von etwa 2.000 Genehmigungs- und Planungsverfahren zu Infrastrukturpro-

jekten mit Öffentlichkeitsbeteiligung in Deutschland. Die Zahl von rund 2.000 Verfahren 

für 2018 übersteigt bei Weitem den Wert der veröffentlichten Portaldaten für 2018. 

Die ermittelten Größenordnungen für die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Infrastruktur-

projekten für 2018 verdeutlichen mehrere Befunde: 

 Zunächst dokumentieren sie ein großes Auseinanderklaffen zwischen der im Jahr 

2018 bestehenden Praxis und den in den UVP-Portalen eingestellten Verfahren. Die 

klaffende Lücke zwischen der gesetzlichen Anforderung, alle Verfahren mit UVP-

Bezug und Öffentlichkeitsbeteiligung der Öffentlichkeit online bekannt zu machen, 

wurde also 2018 ganz deutlich verfehlt. Das heißt mit anderen Worten, dass bei rund 

1.800 Zulassungsverfahren die Behörden keine rechtlich gebotene elektronische 

Beteiligung für Bürger*innen und Verbände ermöglichten. 

 Die Daten verdeutlichen zudem, dass im Vergleich zu 2005 die Zahl der Beteili-

gungsverfahren signifikant angestiegen ist. Gegenwärtig werden deutlich mehr Inf-

rastrukturvorhaben mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt als noch im Jahr 

                                                        
1  Berlin, Freistaat Bayern, Hansestadt Bremen. 
2  Führ et. al., Evaluation des UVPG des Bundes: Auswirkungen des UVPG auf den Vollzug des Umwelt-

rechts und die Durchführung von Zulassungsverfahren für Industrieanlagen und Infrastrukturmaßnahmen, 

Darmstadt/Göttingen/Kassel, August 2008. 
3  Berlin, Freistaat Bayern, Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Hessen, Saarland, Sachsen-Anhalt. 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltpruefungen/uvp_evaluation_abschlussbericht.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltpruefungen/uvp_evaluation_abschlussbericht.pdf
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2005. 

Ein weiteres Ergebnis des Reports besteht darin, dass von den 190 im UVP-Portal 2018 

eingetragenen Verfahren nur sieben auf einen Erörterungstermin verzichteten. Das ver-

deutlicht, dass die Zulassungsbehörden trotz aller Schwächen den Erörterungstermin als ein 

Element der Öffentlichkeitsbeteiligung ansehen, welches ihnen hilft, eine bessere Entschei-

dung zu treffen. 

Die Einträge auf den UVP-Portalen für 2018 variieren stark. Es gibt wenige Einträge, 

die vollständig, übersichtlich und bürgerfreundlich zugleich sind. Bei 45 Vorhaben sind 2018 

weder Bekanntmachungen noch Unterlagen hochgeladen oder verlinkt worden. Bei einem 

Verfahren in Niedersachsen wurden 693 Einzeldokumente hinterlegt, ohne dass es einen Ak-

tenplan zur Orientierung gegeben hätte. Vereinzelt wurden auch Daten an falscher Stelle 

hochgeladen oder die gewählten Überschriften stimmen nicht mit den Inhalten überein. Bei-

spielsweise laden Behörden Zulassungsentscheidungen bei Antragsunterlagen hoch, was das 

Auffinden dieser erschwert. 

Derzeit droht der Öffentlichkeitsbeteiligung in umweltrelevanten Zulassungsverfahren 

nach dem Abklingen des kurzzeitigen Aufmerksamkeitsschubs durch Stuttgart 21 im Jahr 

2010 ein schleichender Bedeutungsverlust. Obwohl im Vergleich zu 2010 ein Mehr an all-

täglicher Demokratie geleistet werden soll und wird – das verdeutlichen die Zahlen zu betei-

ligungsrelevanten Verfahren – verhandelt man die Öffentlichkeitsbeteiligung im politischen 

Raum als Element, welches zunehmend wegbeschleunigt werden kann. Mit den Ergebnissen 

des vorliegenden Reports können alle Beteiligungsexpert*innen, Umweltverbände und Ver-

treter*innen der Öffentlichkeit in Diskussionen rund um die Beschleunigung von Zulas-

sungsverfahren zur Versachlichung der öffentlichen Diskussionsprozesse beitragen. Und sie 

können deutlich machen, was an ehrenamtlicher Expertise in bessere Entscheidungen einge-

bracht wird. 

Zugleich ist der Monitoring Report als Arbeitsauftrag an die Zulassungsbehörden zu 

verstehen, die elektronische Informations- und Beteiligungspraxis zu verbessern. Denn auch 

für die Jahre 2019 und 2020 veröffentlichten die Behörden nicht annähernd alle Verfahren.4 

Um die behördliche Informationsbereitstellung und elektronische Beteiligung zu verbessern, 

leistet der Monitoring Report mit seinen praktischen Tipps und Hinweisen zur Nutzung der 

UVP-Portale des Bundes und der Länder fundierte Hilfestellung.5 

                                                        
4  Siehe hierzu die kommenden Monitoring Reports für die Jahre 2019 und 2020. 
5  Siehe insbesondere Anhang II. 
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1 Warum ein Monitoring der                         

Öffentlichkeitsbeteiligung? 

Bei der Planung von Infrastrukturprojekten können sich Bürger*innen und anerkannte 

Umwelt- und Naturschutzvereinigungen, fortan Umweltverbände, einbringen, indem sie 

Stellungnahmen und Einwendungen zu einem konkreten Vorhaben abgeben. Die Öffentlich-

keitsbeteiligung hilft, die unterschiedlichen Belange der Bürger*innen und Umweltverbände 

in die behördliche Planung einzubringen und so die Qualität der Planung für Infrastruktur-

projekte zu verbessern. Die öffentliche Aussprache gewährt einen Rahmen, um Fragen zu 

beantworten und mögliche Konflikte um Infrastrukturprojekte auszutragen. Wenn Fragen 

ausgeräumt und Konflikte frühzeitig entschärft werden, kann Einsicht zum Vorhaben ge-

schaffen werden. Partizipationsforscher*innen und Politiker*innen sprechen dann auch von 

Akzeptanz. Die Beteiligung sorgt also dafür, dass die Behörden nicht über die Köpfe der 

Bürger*innen hinweg planen. Eine geglückte Bürgerbeteiligung bringt insofern viele Vor-

teile für das demokratische Gemeinwesen mit sich. 

Im Jahr 2010 lag die Ausgestaltung der Beteiligung der Bürger*innen bei Infrastruktur-

projekten deutschlandweit im Fokus der öffentlichen Debatte. Ausgelöst wurden die Diskus-

sionen durch die Erweiterung des Stuttgarter Bahnhofs, bei dem zwar eine Öffentlichkeits-

beteiligung gemäß den formellen Beteiligungserfordernissen stattfand, aber die Akzeptanz 

in der Bevölkerung für den Bau nahezu völlig fehlte. Stuttgart 21 galt fortan als Synonym 

für eine fehlgesteuerte Beteiligung der Bevölkerung bei großen Infrastrukturprojekten in 

Deutschland. 

In der Folge der öffentlichen Debatte zu Stuttgart 21 wurden einige Veränderungen bei 

Beteiligungsprozessen umgesetzt. So gab es in Behörden und Ministerien strukturelle Ver-

änderungen, die der Öffentlichkeitsbeteiligung nach außen sichtbar mehr Gewicht verleihen 

sollten. Im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Bundes-

umweltministerium, BMU) wurde ein 10-Punkte-Plan zur besseren Öffentlichkeitsbeteili-

gung verabschiedet und eine neue Unterabteilung gegründet. In Baden-Württemberg wurde 

im Jahr 2011 erstmals eine Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung berufen, 

um die Bürgerbeteiligung auszubauen. Viele Städte ernannten zudem Beauftragte für Bür-

gerbeteiligung. Darüber hinaus finanzierten das Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) und diverse private Stiftungen Pilotprojekte zur besseren Verzahnung for-

meller und informeller Beteiligung, die im Detail neue Erfahrungen und Erkenntnisse auf-

zeigten. Auch der Verein Deutscher Ingenieure entwickelte mit der VDI 7000 ein neues tech-

nisches Regelwerk zur besseren und frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bei Industrie- 

und Infrastrukturprojekten. Das alles waren ermutigende Entwicklungen. 

Im Zuge der Ereignisse um den Bahnhofsbau in Stuttgart stand aber die formelle Öf-

fentlichkeitsbeteiligung im Infrastrukturbereich auch hinsichtlich ihrer eigentlichen Leis-

tungsfähigkeit in der Kritik. Hierzu brachte der Gesetzgeber nach 2010 rasch einige gesetz-

liche Änderungen zur Stärkung der Öffentlichkeitsbeteiligung auf Bundes- und Landesebene 

auf den Weg. Eine Überprüfung, ob die damaligen Maßnahmen erfolgreich waren, steht bis 

heute aus. 

Denn seit 2010 wurden zwar viele Forschungsvorhaben und Pilotprojekte zur Ertüchti-

gung der Öffentlichkeitsbeteiligung, zur Verzahnung formeller und informeller Verfahren 

und zu Detailfragen der Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Was bislang jedoch noch 
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immer fehlt, sind Daten und Informationen, wie viele solcher Verfahren jährlich in Deutsch-

land stattfinden und auch welche Veränderungen durch die Beteiligung bewirkt wurden. Wir 

wissen auch nicht exakt, in welchen Infrastrukturbereichen sich die Bürger*innen und Um-

weltverbände überhaupt beteiligen können. Es fehlen auch Daten, wie die Beteiligungspraxis 

in den einzelnen Bundesländern wirklich aussieht. 

Allein aufgrund der fehlenden Datenbasis kann die Leistungsfähigkeit der formellen 

Öffentlichkeitsbeteiligung nicht annährend sachgerecht analysiert, geschweige denn wirk-

sam verbessert werden. Der Öffentlichkeit selbst, aber auch den staatlichen und politischen 

Akteuren, Institutionen und wissenschaftlichen Einrichtungen mangelt es somit an einer 

wichtigen Basis, um aus einer evidenzbasierten Analyse der bestehenden Situation die adä-

quaten Schlussfolgerungen zu ziehen. 

In Deutschland fehlen also aussagefähige Daten in Bezug auf die formelle Öffentlich-

keitsbeteiligung bei umweltrelevanten Zulassungsverfahren. Seit den 1990er Jahren sind zu-

gleich zahlreiche Gesetzesinitiativen der jeweiligen Bundesregierungen, die die Beteiligung 

bei umweltrelevanten Zulassungsentscheidungen einschränkten, zu beobachten. So wurde 

beispielsweise der einstmals verpflichtende Erörterungstermin mehr und mehr in das Ermes-

sen der Behörden gelegt. Die Behörde kann in fast allen Infrastrukturplanungen den Erörte-

rungstermin ansetzen, muss es aber nicht. Ein solcher Termin stellt aber die einzige Mög-

lichkeit für Betroffene dar, sich in einem Saal oder in einer Stadthalle, direkt mit dem Vor-

habenträger zu verständigen.6 

Seit 2017 nahmen die Gesetzesinitiativen zur Schwächung der Öffentlichkeitsbeteili-

gung in Deutschland sogar wieder zu. Bislang wurden vier neue Gesetzesvorhaben vom Bun-

destag verabschiedet,7  auch mit partiellen Einschränkungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Demgegenüber sieht der europäische Gesetzgeber eine Intensivierung der Bürgerbetei-

ligung im Umweltbereich vor. Die novellierte UVP-Richtlinie sieht Änderungen bei der ver-

fahrensintegrierten Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVP) vor. Seit dem 16. Mai 2017, in Deutschland durch verzögerte Umsetzung der 

Richtlinie 2014/52/EU8 praktisch erst seit 2018, müssen der Bund und die Bundesländer 

Zulassungsverfahren auf elektronischem Wege öffentlich bekannt machen. Artikel 6 Abs. 5 

S. 2 der Richtlinie 2014/52/EU weist an, dass die die Mitgliedstaaten die „einschlägigen In-

                                                        
6   Durch das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während 

der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 28. Mai 2020 (BGBl. I 2020 S. 

1041) infolge der COVID-19-Pandemie wurde der Erörterungstermin in fast allen UVP-relevanten Ver-

fahren weitgehend ersetzt durch ein zusätzliches schriftliches Konsultationsverfahren. Das ursprünglich 

bis 31. März 2021 geltende Gesetz wurde vom Bundestag nunmehr bis 31. Dezember 2022 verlängert.  

Vgl. zum PlanSiG gemeinsame Stellungnahme zum Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) des UfU 

mit dem DNR vom 11. Mai 2020, abrufbar unter: UfU-Homepage (27. Februar 2021) und zum Verlänge-

rungsgesetz eine gemeinsame Stellungnahme zum Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer des Pla-

nungssicherstellungsgesetzes des UfU, DNR, DUH sowie GLI vom 18. Februar 2021, abrufbar unter 

UfU-Homepage (27. Februar 2021). 
7  Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich (2018) vom 

29. November 2018 (BGBl. I 2018 S. 2237), Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Ge-

nehmigungsverfahren im Verkehrsbereich (2020) vom 3. März 2020 (BGBl. I 2020 S. 433), Maßnahmen-

gesetzvorbereitungsgesetz (2020) vom 22. März 2020 (BGBl. I 2020 S. 640), sowie Planungssicherstel-

lungsgesetz (2020) vom 28. Mai 2020 (BGBl. I 2020 S. 1041). 
8  Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der 

Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 

Projekten, ABl. L 124 vom 25.4.2014, S. 1–18. 

https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2020/05/stellungnahme-covid-Gesetz-13-mai-2020.pdf
https://www.ufu.de/stellungnahme-des-dnr-und-des-ufu-zum-planungssicherstellungsgesetz/
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2021/02/Verl%C3%A4ngerung-Covid-Gesetz-Stellungnahme-UfU_DNR_DUH_GLI_original.-00000002.pdf
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2021/02/Verl%C3%A4ngerung-Covid-Gesetz-Stellungnahme-UfU_DNR_DUH_GLI_original.-00000002.pdf
https://www.ufu.de/publikationen/ufu-stellungnahmen/
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formationen der Öffentlichkeit auf der angemessenen Verwaltungsebene elektronisch zu-

gänglich“ machen, „wenigstens über ein zentrales Portal oder über einfach zugängliche Zu-

gangspunkte“. 

Deutschland hat mit dem Gesetz zur Moder-

nisierung des Rechts der UVP vom 20. Juli 20179 

den § 20 des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG) 10  mit Wirkung 

zum 29. Juli 2017 neu gefasst. § 20 UVPG sieht 

die Einrichtung und den Betrieb von zentralen 

Internetportalen vor (Abs. 1 f.).11 Im Beschluss 

des Koalitionsausschusses vom 8. März 2020 be-

stärkt die Bundesregierung, dass „das Potential 

zentraler UVP-Internetportale zur Verbesserung 

der Information und Beteiligung der Öffentlich-

keit“ genutzt werden soll.12 

  

                                                        
9  BGBl. I S. 2808. 
10  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 

2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 117 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 

geändert worden ist. 
11  Ausführlich dazu Unterkapitel 4.5.1. 
12 Unter Nr. 4, 3. Gedankenstrich, letzter Satz, der Anlage des Beschlusses. 

Warum gibt es ein zentrales 

Bundes-Portal und 16 zentrale 

Länderportale, die „vorläufig“ 

in einem länderübergreifenden 

Verbundportal kooperieren? 

Weil der Gesetzgeber in § 20 Abs. 

1 S. 1 UVPG eine grundsätzliche 

Trennung der zentralen Internet-

portale für Bund und Länder vor-

gesehen hat. 
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Nachdem sich der Bund und die Bundesländer im Jahr 2017 nicht auf ein bundesein-

heitliches Portal einigen konnten, bestehen seither neben dem Web-Portal des Bundes meh-

rere Länderportale, die aber alle über das Portal des Bundes verlinkt sind. 

Der Betrieb des zentralen Bundes-Portals liegt nach § 20 Abs. 1 S. 3 UVPG in der Ver-

antwortung des Umweltbundesamtes (UBA). Dass Bundesportal soll in erster Linie die ein-

schlägigen Informationen aus UVP-Verfahren, die bei Bundesbehörden durchgeführt wer-

den, für die Öffentlichkeit bereitstellen. 

Die Webportale publizieren seit 2018 erst-

mals zentral Informationen zur Öffentlichkeits-

beteiligung. Die Portale veröffentlichen nicht 

nur Infrastrukturvorhaben, sie ermöglichen 

auch eine Auswertung der Beteiligungsverfah-

ren. Erstmals kann so für das Jahr 2018 ein Bild 

über die vorgesehene Beteiligung von Privat-

personen und Umweltverbänden im Infrastruk-

turbereich für ganz Deutschland gezeichnet werden. Eine systematische Erfassung der insti-

tutionalisierten Bürgerbeteiligung hilft, evidenzbasierte Entwicklungspotenziale für inklu-

sive und bürgernahe Planungen zu identifizieren. 

Ein weiteres Ziel des Monitoring Reports ist es, die UVP-Internetportale und ihre Nut-

zung durch die Zulassungsbehörden und portalbetreibenden Behörden zu verbessern. Der 

Monitoring Report kann so bewirken, dass eine Vereinheitlichung der Portaleinträge für Zu-

lassungsverfahren schrittweise umgesetzt wird, was letztlich die Qualität steigert.13 Dies un-

terstützt zugleich die elektronischen Beteiligungsmöglichkeiten in der Bundesrepublik 

Deutschland und die deutsche Umweltver-

waltung insgesamt. 

Mithilfe der Monitoring-Ergebnisse 

kann nicht zuletzt auch die gesetzlich vor-

geschriebene Berichterstattung an die Eu-

ropäische Kommission erleichtert wer-

den.14 

Was der erste Monitoring Report 2018 

jedoch (derzeit) nicht leisten kann ist, die 

tatsächlich stattgefundene Beteiligung aus-

zuwerten oder die vielfach zusätzlichen in-

formellen Beteiligungsprozesse, wie Bür-

gerdialoge oder -foren, Runde Tische, Bür-

gerwerkstätten oder -räte und Mediations- oder Schlichtungsverfahren zu untersuchen, die 

zwar Teil einer gelebten Vor-Ort Demokratie darstellen, jedoch die Möglichkeiten dieses 

Reports sprengen würden.  

 

                                                        
13  Ausführlich dazu Unterkapitel 4.5. 
14  Ausführlich dazu Kapitel 6. 

Wo sind Zulassungsverfahren im 

Internet zu finden? 

UVP-Portal des Bundes: 

https://www.uvp-portal.de/ 

UVP-Verbundportal der Länder: 

https://www.uvp-verbund.de/start-

seite 

Sind auf den zentralen Internetporta-

len auch Angaben zu SUP-Verfahren 

zu finden? 

Angaben zu Strategischen Umweltprü-

fungen als Teil behördlicher Verfahren 

zur Aufstellung von Plänen und Pro-

grammen ist weder im EU-Recht noch 

im deutschen Recht vorgesehen. Sie 

sind nicht auf den Portalen zu finden. 

https://www.uvp-portal.de/
https://www.uvp-verbund.de/startseite
https://www.uvp-verbund.de/startseite
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2 Um welche Projekte und                  

Vorhaben geht es? 

Eine Legaldefinition für den Begriff „Infrastrukturvorhaben“ sehen weder das Verwal-

tungsverfahrensgesetz (VwVfG)15 noch die umweltbezogenen Fachgesetze oder das Öffent-

lichkeitsbeteiligungsgesetz16 vor. Daher ist für den Monitoring Report zunächst eine Ar-

beitsdefinition für Infrastrukturvorhaben festzulegen, bevor beantwortet werden kann, 

welche Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren für diese Untersuchung gegenständlich sind. 

Das angesprochene deutsche Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz ist kein „Bürgerbeteili-

gungsgesetz“, das die Öffentlichkeitsbeteiligung für alle umweltrelevanten Zulassungen von 

Infrastrukturprojekten einheitlich beschreiben würde. Das Gesetz nimmt hingegen Änderun-

gen bei verschiedenen Fachgesetzen zu umweltrechtlichen Planungen und Genehmigungen 

vor, wie die Öffentlichkeit zu informieren und zu beteiligen ist. 

Der Großteil der deutschen Infrastrukturvorhaben unterliegt dem Genehmigungsverfah-

ren nach § 10 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG),17 das durch die 9. BImSchV 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren)18 konkretisiert wird. Das förmliche immis-

sionsschutzrechtliche Verfahren findet – im Gegensatz zum vereinfachten Verfahren gemäß 

§ 19 BImSchG – mit Öffentlichkeitsbeteiligung statt. 

Daneben gewährleistet das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für 

die Zulassung von Tätigkeiten mit erheblichen Umweltauswirkungen ein Verfahren mit Öf-

fentlichkeitsbeteiligung. Das UVPG setzt dabei einen Mindeststandard, der immer dann zu 

beachten ist, wenn fachrechtliche Vorschriften hinter den Anforderungen des UVPG zurück-

bleiben. Die Bundesländer erließen im Rahmen ihrer Gesetzgebungskompetenzen dem 

UVPG des Bundes inhaltlich entsprechende Regelungen.19 

Im Anhang 1 der 4. BImSchV (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen)20 

und in Anlage 1 des UVPG sind genehmigungsbedürftige und UVP-pflichtige Tätigkeiten 

aufgeführt. Sie unterliegen dem Verfahren nach § 10 BImSchG in Verbindung mit der 9. 

BImSchV oder den §§ 5 ff. UVPG. 

Raumbedeutsame Fachplanungen und Vorhaben, wie beispielsweise der Bau von Flug-

häfen, Eisenbahnstrecken, Autobahnen, Wasserstraßen, Abfalldeponien, Hochspannungslei-

tungen sowie Rohrfernleitungsanlagen, unterliegen grundsätzlich dem sogenannten Planfest-

                                                        
15  Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), 

das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 25 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden 

ist. 
16  Gesetz über die Öffentlichkeitsbeteiligung in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 

2003/35/EG (Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz) vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2819). 
17  Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 

1274), das zuletzt durch Artikel 103 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert wor-

den ist. 
18  Verordnung über das Genehmigungsverfahren in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 

(BGBl. I S. 1001), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. November 2020 (BGBl. I S. 2428) 

geändert worden-ist. 
19 BbgUVPG, BremUVPG, HmbUVPG, UVPG Nordrhein-Westfalen, LUVPG BW, LUVPG Schleswig-

Holstein, MVLUVPG, LUVPG RhPf, Sächsisches UVPG, SUVPG, ThürUVPG, UVPG-Bln, UVPG 

LSA. 
20  Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 

2017 (BGBl. I S. 1440). 
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stellungsverfahren, in dem ebenfalls eine Beteiligung der Öffentlichkeit verbindlich vorge-

schrieben ist (§ 73 ff. VwVfG). 

Zunehmend können die zentralen umweltrelevanten Planfeststellungsverfahren durch 

Plangenehmigungsverfahren ersetzt werden. Im deutschen Verwaltungsverfahrensrecht ist 

das Planfeststellungsverfahren der Planungstyp, bei dem regelmäßig eine Umweltprüfung 

durchgeführt wird, woran sich auch die Öffentlichkeitsbeteiligung knüpft. Bei einem Plan-

genehmigungsverfahren entfällt regelmäßig eine UVP und damit auch die Öffentlichkeitsbe-

teiligung.  Aus diesem Grund sind an die Durchführung einer Plangenehmigung bislang 

durch den Gesetzgeber immer auch enge Voraussetzungen geknüpft.21 Unklar ist, welche 

Vorteile Plangenehmigungsverfahren der spezifischen Fachgesetze mit sich bringen sollen, 

die mit UVP und Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden. 

In bergrechtlichen Genehmigungsverfahren wird die Öffentlichkeitsbeteiligung durch § 

57 a Bundesberggesetz (BBergG)22 in Verbindung mit §§ 15 – 27, 31 UVPG sichergestellt. 

Im Übrigen sieht § 48 Abs. 2 BBergG die Berücksichtigung der öffentlichen Interessen im 

bergrechtlichen Zulassungsverfahren vor. 

Da an dieser Stelle nur exemplarisch und nicht abschließend alle einschlägigen Zulas-

sungsverfahren für Industrieanlagen und Infrastrukturmaßnahmen mit Beteiligungsverfahren 

skizziert werden sollen, liefert die folgende Tabelle 1 einen systematischen Überblick: 

 

Tabelle 1: Einschlägige Zulassungsverfahren für Infrastrukturvorhaben, eigene Darstellung. 

Abkür-

zung 

Zulassungsverfahren (Pläne oder Geneh-

migungen) 

Spezifizierung/Spezialgesetz 

(GV-) 

BIM 

BImSchG-Genehmigungsverfahren -ABF (Abfallverwertungs- und/o-

der -beseitigungsanlage) 

-HOLZ (Zellstoff- und Holzan-

lage) 

-KW (Kraftwerk) 

-MET (Metallverarbeitung) 

-S (Sonstige Industrieanlagen) 

-ST (Steinbruch) 

-TH (Tierhaltungsanlage) 

-WEA (Windenergieanlage) 

GV-A Abgrabungsgenehmigungsverfahren / 

GV-AtG 

Genehmigungsverfahren einer kerntechni-

schen Anlage und deren Stilllegung, Geneh-

migung für Endlager oder Zwischenlager 

nach dem AtG 

/ 

GV-

Berg 

Genehmigungsverfahren eines Unterwasser-

kabels und einer Transitrohrleitung nach 

BBergG 

/ 

GV-

GenTG 

Genehmigungsverfahren für gentechnische 

Anlagen nach dem GenTG23 

/ 

GV-

Küste 

Genehmigungsverfahren für eine Küsten-

schutzanlage 

/ 

                                                        
21  Siehe § 74 Abs. 6 VwVfG. 
22  Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 237 der Verordnung 

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist. 
23  Gentechnikgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), das 

zuletzt durch Artikel 95 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist. 
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GV-

LuftVG 

Luftrechtliche Genehmigungsverfahren nach 

dem LuftVG24 

/ 

PFV 

Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-AEG25 (Schienenweg nach dem 

AEG)* 

-AtG (Anlage zur Sicherstellung 

und zur Endlagerung radioaktiver 

Abfälle nach AtG26)* 

-Berg (Rahmenbetriebsplan nach 

dem BBergG) 

-E-Strom oder E-Gas (Leitungs-

anlage nach dem EnWG27)* 

-FStr (Bundesfernstraße nach dem 

FStrG28: Autobahn, Bundes-

straße)* 

-KrWG (Abfalldeponie nach dem 

KrWG29)* 

-LuftVG (Flughafen und Lande-

plätze mit beschränktem Bau-

schutzbereich nach § 17 LuftVG)* 

-Magnet (Magnetschwebebahn 

nach dem AMbG30) 

-NABEG (Höchstspannungs- und 

Anbindungsleitung nach dem 

NABEG31)  

-Str (Straßenbauvorhaben: Lan-

des-/Staats-, Kreis-, Gemein-

destraße)* 

-PbefG (Straßen- und U-Bahn-

gleise nach dem PbefG32)* 

-UVPG (Sonstige Leitungsan-

lage)* 

-WaStrG (Bundeswasserstraße 

nach WaStrG33)* 

-WindSeeG (Windenergieanlagen 

nach dem WindSeeG34)* 

PGV 

Plangenehmigungsverfahren 

(Bei den mit „*“ versehenen Verfahren kann 

der Plan ohne ein Planfeststellungsverfahren 

genehmigt werden, die sogenannte Plangeneh-

migung.) 

                                                        
24  Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), das zuletzt 

durch Artikel 340 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist. 
25  Allgemeines Eisenbahngesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das zu-

letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist. 
26  Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2760) geändert worden ist. 
27  Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2682) geändert worden ist. 
28  Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das 

zuletzt durch Artikel 2a des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist. 
29  Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 23. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2232) geändert worden ist. 
30  Allgemeines Magnetschwebebahngesetz vom 19. Juli 1996 (BGBl. I S. 1019), das zuletzt durch Artikel 4 

Absatz 115 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist. 
31  Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist. 
32  Personenbeförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), 

das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist. 
33  Bundeswasserstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBl. I S. 962; 

2008 I S. 1980), das zuletzt durch Artikel 2a des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) ge-

ändert worden ist. 
34  Windenergie-auf-See-Gesetz vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258, 2310), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2682) geändert worden ist. 
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-WHG (Ausbau von einem Ge-

wässer nach dem WHG35)* 

 

  

                                                        
35  Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) geändert worden ist. 
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Die einschlägigen Zulassungsverfahren für Industrieanlagen und Infrastrukturmaßnah-

men mit Öffentlichkeitsbeteiligung lassen die Errichtung, die Änderung von Infrastruktur-

vorhaben und bei Rohstoffen den Abbau zu. Als Infrastrukturvorhaben sind aus der Gesamt-

schau der identifizierten Verfahren sämtliche technische Vorhaben auf deutschem Bun-

desgebiet zu definieren, die sich auf die Umwelt und ihre Bestandteile auswirken und für 

die Zulassungsverfahren durchzuführen sind, die in spezifischen Fachgesetzen geregelt sind 

(Tabelle 1). 

Unter Infrastrukturvorhaben fallen insbesondere umweltrelevante Großvorhaben mit 

bundesweiter Bedeutung, darunter der Gewässerausbau, jedoch keine Gewässerbenutzung. 

Auch regionale und lokale Bauprojekte, wie beispielsweise der Bau von Fahrradwegen, Stra-

ßenbahnen, Kreisstraßen oder Deichen, sind relevante Vorhaben. 

Nicht enthalten sind diejenigen Zulassungsverfahren, die lediglich den Raum für Vor-

haben zur Verfügung stellen. Eine Öffentlichkeitsbeteiligung ist zum Beispiel auch nach dem 

Raumordnungsgesetz (ROG)36 für die Aufstellung von Raumordnungsplänen vorgesehen (§ 

9 ROG) oder nach dem Baugesetzbuch (BauGB)37 für die Aufstellung sämtlicher Bauleit-

pläne (§§ 3, 4a BauGB). 

Ferner sind keine Verfahren erfasst, die die Nutzung von Umweltgütern regeln (zum 

Beispiel wasserrechtliche Erlaubnisse oder Bewilligungen). Die folgende Tabelle 2 liefert 

eine Übersicht über Verwaltungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung, die für das erste 

Monitoring nicht gezählt werden: 

 

Tabelle 2: Im Monitoring Report 2018 nicht erfasste Verwaltungsverfahren mit Öffentlichkeitsbe-

teiligung, eigene Darstellung. 

Abkür-

zung 

Verfahren (Pläne, Bewilligungen, Erlaubnisse) Spezifizierung/Spezialge-

setz 

B-Plan 

Aufstellungsverfahren eines Bauleitplanes nach 

dem BauGB 

-B (Bebauungsplan [verbind-

licher Bauleitplan]) 

-FNP (Flächennutzungsplan 

[vorbereitender Bauleitplan]) 

B-WHG Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung / 

E-WHG Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis / 

GOP 
Erstellung eines Grünordnungsplans für Gemein-

den 

/ 

LEP 

Erstellung eines Landesentwicklungsprogram-

mes/Landesentwicklungsplanes/Landesraument-

wicklungsprogrammes 

/ 

LRP Erstellung eines Landschaftsrahmenplanes / 

PFV Planfeststellungsverfahren -FlurbG (Wege- und Ge-

wässerplan nach dem 

FlurbG38) 
PGV 

Plangenehmigungsverfahren 

ROV 

Raumordnungsverfahren zur Erstellung von 

Raumordnungsplänen für die Teilräume der Län-

der (Regionalpläne) 

/ 

                                                        
36  Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 159 der Ver-

ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist. 
37  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zu-

letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist. 
38  Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), das 

zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden ist. 
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Bei UVP-pflichtigen Vorhaben39 besteht vor der Erstellung des UVP-Berichts die Mög-

lichkeit, dass im Einzelfall Sachverständige, betroffene Gemeinden, Behörden von Nachbar-

staaten, anerkannte Umweltvereinigungen sowie sonstige Dritte – also auch Teile der Öffent-

lichkeit – bereits beim voluntativen Scoping-Termin gemäß § 15 Abs. 3 UVPG teilnehmen 

können. Das heißt, dass die Öffentlichkeit bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens des 

UVP-Berichts von der zuständigen Behörde hinzugezogen werden kann. Dieser Scoping-

Termin soll insbesondere der frühzeitigen Beratung und Unterrichtung des Vorhabenträgers 

durch die zuständige Behörde über Inhalt, Umfang und Detailtiefe der Angaben dienen, die 

er in den UVP-Bericht aufnehmen muss (Untersuchungsrahmen).  

Entsprechend § 25 Abs. 3 VwVfG sollen die zuständigen Behörden bei der Planung von 

Vorhaben mit nicht nur unwesentlichen Auswirkungen auf die Belange einer größeren An-

zahl von Dritten außerdem darauf hinwirken, dass der Vorhabenträger die betroffene Öffent-

lichkeit frühzeitig über Ziele des Vorhabens, die Mittel zur Verwirklichung und die voraus-

sichtlichen Auswirkungen unterrichtet. Die betroffene Öffentlichkeit soll frühestmöglich die 

Gelegenheit bekommen, sich zu äußern und das Vorhaben zu erörtern – die sogenannte frühe 

Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Weder die Beteiligung am Scoping-Termin noch die frühe Beteiligung der betroffenen 

Öffentlichkeit können im Rahmen dieses Reports untersucht werden. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass Deutschland und alle deutschen Anrainerstaaten 

Vertragsstaaten der sogenannten Espoo-Konvention sind, des UNECE-Übereinkommens 

vom 25. Februar 1991 über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden 

Rahmen. Nach der Espoo-Konvention ist die Öffentlichkeit anderer möglicherweise betroffe-

ner Nachbarstaaten vor der Zulassung eines Infrastrukturvorhabens im Rahmen einer grenz-

überschreitenden Öffentlichkeitsbeteiligung zu beteiligen, wenn dieses Vorhaben grenzüber-

schreitende Umweltauswirkungen haben kann. Grenzüberschreitende Öffentlichkeitsbe-

teiligungsverfahren bei ausländischen Vorhaben gemäß § 59 UVPG sind ebenfalls nicht 

von diesem Monitoring erfasst. 

                                                        
39  Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG i. V. m. Anlage 1 des UVPGs. 
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3 Wie sind wir vorgegangen? 

Seit Mitte 2017 sind bundesweit alle Zulassungsverfahren mit Umweltverträglichkeits-

prüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung40 durch die zuständigen Behörden auf entsprechen-

den Web-Portalen zu veröffentlichen (Planfeststellungs- und -genehmigungsverfahren sowie 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz oder anderer Fachge-

setze). 

Ob die zuständigen Behörden ihren Pflichten zur elektronischen Veröffentlichung im 

Jahr 2018 nachkamen, kann das Monitoring aufdecken. Denn durch den für das Monitoring 

gewählten Ansatz in vier Schritten ist dies zu bestimmen. Hierfür war es notwendig, die Zahl 

der formellen Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren im Infrastrukturbereich im Vergleich zu 

den Eintragungen auf den UVP-Portalen folgendermaßen zu ermitteln: Datensicherung 

UVP-Portale (3.1), Online-Literaturrecherche (3.2) und Online-Abfrage (3.3) der anerkann-

ten Umweltverbände sowie Ermittlung der Gesamtzahl (3.4). 

3.1 Schritt 1: Datensicherung 

Zunächst wurden alle veröffentlichten Rohdaten der UVP-Portale der Bundesländer 

mithilfe einer eigens dafür programmierten Software wöchentlich erfasst und gespeichert. 

Die Rohdaten aus den UVP-Landesportalen sind daher systematisch gesichert. Die Rohdaten 

des UVP-Bundesportals wurden einmalig manuell erfasst. Durch die Grobsichtung der ge-

sammelten Rohdaten der Internetportale konnten Auswertungsparameter entwickelt werden, 

die der späteren Analyse und Bewertung dienten. Alle UVP-pflichtigen Vorhaben, für die 

die Öffentlichkeitsbeteiligung obligatorisch vorgesehen ist, sollten in den zentralen Internet-

portalen des Bundes und der Länder gemäß § 20 UVPG auffindbar sein und von der Daten-

erhebung erfasst sein. 

Von besonderer Relevanz für die Vermeidung von Doppelzählungen ist die eindeutige 

zeitliche Zuordnung der Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren zu einem spezifischen Refe-

renzjahr. Zu den Verfahren im Jahr 2018 zählt das UfU diejenigen Verfahren, bei denen die 

erste einmonatige Auslegungsphase41 nicht vor dem 1. Januar 2018 und nicht am 1. Januar 

2019 oder später begonnen hat. In anderen Worten ist der Stichtag der Zählung der erste Tag 

der Auslegung oder der Einsicht der Unterlagen für Betroffene und Vereinigungen.42 

Die folgende Tabelle 3 veranschaulicht die zeitliche Zuordnung der entsprechenden 

Verfahren. Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren, die grün hinterlegt sind, werden für das 

Jahr 2018 gezählt. Die rot markierten Verfahren, werden nicht gezählt oder den darauffol-

genden Jahren zugerechnet:  

                                                        
40  Siehe Kapitel 2. 
41  § 18 Abs. 1 S. 3 i. V. m. gemäß § 73 Abs. 3 S. 1 VwVfG. 
42  Gemäß § 73 Abs. 3 S. 2 VwVfG. 
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Tabelle 3: Zeitliche Zuordnung der Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren, eigene Darstellung. 

2017 & 

früher 
2018 2019, 2020… 

/ 
Auslegung (AL), ET (Erörterungstermin) & E 

(Entscheidung) 
 

/ AL & ET E 

/ AL ET & E 

/ AL ET & (noch) keine E 

/ AL (noch) kein ET & (noch) kein E 

AL ET (& E) / 

/ / AL & ET & E 

 

Legende 

 Zählung für 2018 

 
Ausschluss aus Zählung für 

2018 

 

Der pragmatische Zuordnungsansatz trägt dem Umstand Rechnung, dass teilweise Da-

ten zu den Erörterungsterminen und Entscheidungen in den UVP-Portalen fehlen, worauf im 

späteren Verlauf des Monitoring Reports noch dezidiert eingegangen wird.43 Der gewählte 

Zuordnungsansatz stellt insofern die solideste Grundlage zur eindeutigen zeitlichen Zuord-

nung der untersuchten Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren dar. 

An dieser Stelle ist auf drei Sonderfälle oder -konstellationen einzugehen, die eine 

eindeutige zeitliche Zurechnung erschweren. 

Erstens, werden potenzielle Verfahren, bei denen der Auslegungszeitraum nicht im 

UVP-Portal eingestellt oder in den verfügbaren Unterlagen oder sonstigen Dokumenten auf 

den Portalen oder den verlinkten Internetseiten ersichtlich sind, mitgezählt, wenn das An-

tragsdatum oder das Entscheidungsdatum eine potenziellen ersten Auslegungszeitraum im 

Jahr 2018 nicht vernünftigerweise ausschließen lässt (Verfahren ohne Angaben zum Aus-

legungszeitraum). 

Zweitens, werden eingestellte Zulassungsverfahren mitgezählt, beispielweise wenn 

ein Vorhabenträger seinen BImSchG-Antrag zurückzieht, aber eine Öffentlichkeitsbeteili-

gung (Auslegung und/oder Erörterungstermin) tatsächlich stattgefunden hat. 

  

                                                        
43  Siehe Unterkapitel 4.5. 
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Drittens, werden diejenigen Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren einem Referenzjahr 

zugeordnet, wenn die Zulassungsbehörde die Antragsunterlagen in diesem Jahr vollständig 

neu auslegte (Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren mit vollständig neu ausgelegten Un-

terlagen). Das heißt, dass zu einem einzigen Vorhaben mehrere unabhängige Beteiligungs-

verfahren stattfinden können, die alle statistisch erfasst werden. 
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3.2 Schritt 2: Online-Literaturrecherche 

Um zu prüfen, ob wirklich alle Zulassungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung in 

den behördlichen Portalen erfasst sind, wurden in einem zweiten Schritt öffentlich zugäng-

liche Berichte deutscher Umwelt- und Naturschutzvereinigungen ausgewertet. Die Verei-

nigungen listen häufig auf, an wie vielen und welchen Verfahren sie sich innerhalb eines 

Kalenderjahres beteiligen. 

Nicht für alle 16 Bundesländer veröffentlichten Vereinigungen auswertbare Daten. Zu-

mindest für folgende sechs Bundesländer wurden mithilfe der Online-Literatur- und Da-

tenrecherche relevante Verfahrensdaten ermittelt: 

Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thürin-

gen. 

3.3 Schritt 3: Online-Abfrage 

Darüber hinaus erfolgte eine elektronische Abfrage ausgewählter Landesverbände, die 

dem UfU zusätzliche Informationen zur Beteiligung an Infrastrukturvorhaben zuschickten. 

Daten, die Verbandsvertreter*innen bis einschließlich 20. August 2020 mitteilten, sind im 

Monitoring Report berücksichtigt. 

Daten schickten Verbände aus neun Bundesländern,44  die ein deutlich anderes Bild ver-

mitteln, als die in den UVP-Plattformen veröffentlichten Daten. 

Nicht für alle Bundesländer erhielt das UfU relevante auswertbare Daten von den Ver-

bänden. Zumindest für fünf Bundesländer liegen relevante Verfahrensdaten vor: Berlin, 

Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen, Thüringen. 

3.4 Schritt 4: Ermittlung Gesamtzahl 

Durch die Vielzahl an Informationsquellen ist nun erstmals eine valide Abschätzung 

möglich, wie viele formelle Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren zu Infrastrukturvorhaben 

im Jahr 2018 in Deutschland tatsächlich stattfanden. 

Auf der Grundlage der Eintragungen in den UVP-Portalen (Schritt 1), den öffentlich 

zugänglichen Daten der Verbände (Schritt 2) und den auswertbaren Daten von Verbänden 

aus neun Bundesländern, die dem UfU Daten zuschickten (Schritt 3),45 ist eine Gesamtzahl 

der Zulassungsverfahren für Infrastrukturvorhaben ermittelbar, bei denen eine formelle Öf-

fentlichkeitsbeteiligung im Jahr 2018 durchgeführt wurde (konservativ ermittelte Ge-

samtzahl). 

  

                                                        
44  Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sach-

sen, Schleswig-Holstein und Thüringen. 
45  Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sach-

sen, Schleswig-Holstein und Thüringen. 
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Daran schloss sich eine konservative Abschätzung der sieben Bundesländer46 an, wo 

uns keine Daten für 2018 vorlagen, die eine Hochrechnung der Gesamtzahl zu Infrastruk-

turvorhaben mit Öffentlichkeitsbeteiligung in Deutschland für 2018 ermöglichte (Hoch-

rechnung). 

                                                        
46  Bremen, Bayern, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen-Anhalt. 



www.ufu.de 
Monitoring Report 2018  Öffentlichkeitsbeteiligung bei Infrastrukturprojekten in der BRD 
Seite 27 von 57 

 

4 Was haben wir mithilfe der                 

UVP-Portale herausgefunden? 

Die zentralen Web-Portale des Bundes und der Länder bildeten den Ausgangspunkt, um 

zu ermitteln, an wie vielen Verfahren sich die Öffentlichkeit beteiligen konnte (4.1). Zugleich 

sind Aussagen zu den Bereichen der eingestellten Infrastrukturvorhaben möglich (4.2), bei 

denen sich die Öffentlichkeit beteiligen konnte. Außerdem kann skizziert werden, wo und 

welche Infrastrukturvorhaben in Deutschland zugelassen werden (4.3). Interessant ist auch, 

ob die teils freiwilligen Erörterungstermine bei Zulassungsverfahren im Jahr 2018 durchge-

führt wurden oder ob die Behörden regelmäßig auf sie verzichteten (4.4). Im Anschluss des-

sen stehen die sich ergebenen Informationslücken der UVP-Portale im Mittelpunkt (4.5), die 

sich nachteilig auf die Berichterstattung an die Europäische Kommission auswirken kön-

nen.47 

4.1  An wie vielen Verfahren konnte sich die                               

Öffentlichkeit laut der UVP-Portale beteiligen? 

Im Jahr 2018 konnte sich die Öffentlichkeit an 190 einschlägigen Zulassungsverfah-

ren (Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren, BImSchG-Genehmigungsverfah-

ren und Verfahren sonstiger Fachgesetze)48 für Infrastrukturvorhaben nach den öffentlich zu-

gänglichen Behördeneinträgen des Bundes und der Länder beteiligen. 

In der folgenden Tabelle 4 sind die in den UVP-Portalen eingetragenen Zulassungsver-

fahren des Bundes und der Länder für das Jahr 2018 sortiert nach den UVP-Kategorien auf-

gelistet: 

  

                                                        
47  Ausführlich dazu Kapitel 6. 
48 Siehe dazu Kapitel 2. 
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Tabelle 4: Zulassungsverfahren des Bundes und der Länder im Jahr 2018 laut Angaben der UVP-

Portale, eigene Darstellung. 

UVP-Kategorie 
Zulassungs-

verfahren49 

Bezeichnung Infrastrukturvorha-

ben 

Anzahl der 

Verfahren 

in 2018 

Nr. 1 

Wärmeerzeugung, Bergbau 

und Energie 

BIM-WEA 

BIM-KW 

Genehmigung, Teilgenehmigung, 

Vorbescheid und Änderungsgeneh-

migung 

einer BImSchG-Anlage 

52, davon 49 

WEA50 

GV-A 
Oberirdische Gewinnung von 

Bodenschätzen (Abgrabung) 
1 

Nr. 2 

Steine, Erden, Glas, Kera-

mik, Baustoffe 

BIM-ST 

Genehmigung, Teilgenehmigung, 

Vorbescheid und Änderungsgeneh-

migung 

einer BImSchG-Anlage 

4 

PFV-Berg 
Aufstellung eines 

Rahmenbetriebsplanes 
7 

Nr. 3 

Stahl, Eisen und sonstige 

Metalle inkl. Verarbeitung 

BIM-MET 

Genehmigung, Teilgenehmigung, 

Vorbescheid und Änderungsgeneh-

migung 

einer BImSchG-Anlage 

1 

Nr. 6 

Holz, Zellstoff 

BIM-

HOLZ 

Genehmigung, Teilgenehmigung, 

Vorbescheid und Änderungsgeneh-

migung 

einer BImSchG-Anlage 

1 

Nr. 7 

Nahrungs-, Genuss- und 

Futtermittel, landwirt-

schaftliche Erzeugnisse 

BIM-TH 

Genehmigung, Teilgenehmigung, 

Vorbescheid und Änderungsgeneh-

migung 

einer BImSchG-Anlage 

8 

Nr. 8 

Verwertung und Beseiti-

gung von Abfällen und 

sonstigen Stoffen 

BIM-ABF 

Genehmigung, Teilgenehmigung, 

Vorbescheid und Änderungsgeneh-

migung 

einer BImSchG-Anlage 

6 

Nr. 10 

Sonstige Industrieanlagen 
BIM-S 

Genehmigung, Teilgenehmigung, 

Vorbescheid und Änderungsgeneh-

migung 

einer BImSchG-Anlage 

2 

Nr. 12 

Abfalldeponien 

PFV-

KrWG 

Errichtung und Betrieb einer Abfall-

deponie, sowie die wesentliche Än-

derung 

ihres Betriebes 

5 

Nr. 13 

Wasserwirtschaftliche 

Vorhaben 

PFV-WHG Gewässerausbau 21 

GV51-Küste 

Errichtung, Beseitigung oder wesent-

liche Änderung einer Küstenschutz-

anlage an der Küste oder im Küsten-

gewässer 

2 

                                                        
49  Innerhalb der UVP-Kategorien nach Durchführungshäufigkeit des spezifischen Verfahrenstyps sortiert 

(häufigste Zulassungsverfahren im Jahr 2018 zuerst). 
50  Im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (BNetzA) für 2018 sind 67 BIM-WEA erfasst. Da-

mit ist der Großteil der Verfahren im UVP-Portal erfasst; vgl. BNetzA, EEG-Registerdaten und -Förders-

ätze, abrufbar unter: BNetzA-Homepage (Stand: 27. Februar 2021). 
51  Beachte auch § 68 Abs. 2 S. 2 WHG. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutio-nen/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEG_Registerdaten/EEG_Registerdaten_node.html
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Nr. 14 

Verkehrsvorhaben 

PFV-FStr 
Bau oder Änderung einer 

Bundesstraße des Fernverkehrs 
22 

PFV-Str 

PGV-Str 

Bau oder Änderung einer Landes-

/Staats-52, Kreis- und Gemein-

destraße 

20 

PFV-

WaStrG 

Ausbau oder Bau von 

Bundeswasserstraßen 
4 

PFV-AEG 

Vorhaben der Bahn AG, insbeson-

dere Schienenwegebau, aber auch 

Änderung einer Betriebsanlage der 

Eisenbahn 

3 

PFV-PbefG 
Bau oder Änderung eines Straßen-

bahngleises sowie einer U-Bahn 
2 

Nr. 15 

Bergbau- und 

Abbauvorhaben 

PFV-Berg 
Aufstellung eines Rahmenbetriebs-

planes 
4 

Nr. 18 Bauvorhaben PFV-PbefG 

Bau oder Änderung eines Straßen-

bahngleises sowie von 

U-Bahn 

1 

Nr. 19 

Leitungsanlagen und 

andere Anlagen 

PFV-E-

Strom 

Stromtrasse 

(Hochspannungs[frei-]leitung) 
13 

PFV-E-Gas 
Gasversorgungs- und Gasanbin-

dungsleitung 
3 

PFV-UVPG Bestimmte Leitungsanlage 1 

/ / Diverse Infrastrukturvorhaben53 7 

INSGESAMT 190 

 

Damit veröffentlichten die Behörden auf den UVP-Portalen nur einen Bruchteil der in 

Deutschland veröffentlichungspflichtigen Verfahren. Denn durch den Abgleich mit denjeni-

gen Verfahren, von denen die Vereinigungen Kenntnis erlangten oder an denen sich die Ver-

einigungen im Jahr 2018 tatsächlich beteiligten, wird deutlich, dass viel mehr Verfahren in 

die UVP-Portale hätten eingestellt sein müssen.54 

  

                                                        
52  Unter anderem gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Sächsisches Straßengesetz vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 

93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29) ge-

ändert worden ist. 
53  Aufgrund fehlender Angaben zur UVP-Kategorie in den UVP-Portalen. 
54  Siehe Kapitel 5. 
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4.2 In welchen Bereichen konnte sich die                                  

Öffentlichkeit beteiligen? 

Anhand der Daten aller UVP-Portale für das Jahr 2018 lassen sich die Infrastrukturvor-

haben den folgenden Schwerpunktbereichen zuordnen: 

 

Tabelle 5: Bereiche der Zulassungsverfahren für 2018 laut Angaben der UVP-Portale, eigene 

Darstellung.55 

Schwerpunktbereiche 
Anzahl der 

Verfahren 

Prozentualer 

Anteil 

Wärmeerzeugung, Bergbau und Energie 
53 29% 

Verkehrsvorhaben 
51 27,9% 

Wasserwirtschaftliche Vorhaben 23 12,6% 

Leitungsanlagen und andere Anlagen 17 9,3% 

Steine, Erden, Glas, Keramik, Baustoffe 11 6% 

Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, 

landwirtschaftliche Erzeugnisse 

8 4,4% 

Verwertung und Beseitigung von Abfällen und 

sonstigen Stoffen 

6 3,3% 

Abfalldeponien 5 2,7% 

Bergbau- und Abbauvorhaben 4 2,2% 

Sonstige Industrieanlagen 2 1,1% 

Stahl, Eisen und sonstige Metalle inkl. Verarbeitung 1 0,5% 

Holz, Zellstoff 1 0,5% 

Bauvorhaben 1 0,5% 

 

Aufgrund der fehlenden Einträge in die UVP-Portale im Jahr 2018 kann die tatsächliche 

Verteilung der Schwerpunktbereiche stark abweichen.56 

Da industrielle Emissionen ernsthafte Probleme für die Umwelt und die menschliche 

Gesundheit verursachen können, ist die Beteiligung bei der Genehmigung von Anlagen nach 

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, sogenannte „BImSch-Anlagen“, besonders relevant. 

Im Jahr 2018 bedurften laut der UVP-Portale 75 deutsche Infrastrukturvorhaben einer 

BImSch-Genehmigung. Die folgende Tabelle 6 zeigt die für das Jahr 2018 einschlägigen 

Verfahren, sortiert nach den gesetzlich normierten Anlagenarten. Aufgrund der fehlenden 

Einträge in die UVP-Portale im Jahr 2018 kann die tatsächliche Anzahl und die Verteilung 

der BImSch-Verfahren stark abweichen. 

  

                                                        
55  Aufgrund fehlender Angaben zu UVP-Kategorien bei sieben Vorhaben im Jahr 2018 weicht die für diese 

Tabelle verwendete Gesamtzahl, 183, vom ermittelten Gesamtergebnis, 190, ab. Siehe dazu Unterkapitel 

4.1.  
56  Siehe dazu Kapitel 5. 
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Tabelle 6: Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz nach Anlagenart 

für 2018 laut Angaben der UVP-Portale, eigene Darstellung. 

 
  

UVP-Kategorie 
Bezeichnung Infrastruk-

turvorhaben 

Anzahl der 

Verfahren 

Prozentua-

ler Anteil 

Wärmeerzeugung, Bergbau und Ener-

gie 

Windkraftanlage 
49 65,3% 

Kraftwerk 
3 4% 

Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, 

landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Tierhaltungsanlage 

8 10,7% 

Verwertung und Beseitigung von 

Abfällen und sonstigen Stoffen 

Abfallverwertungs- und/o-

der -beseitigungsanlage 

6 8% 

Steine, Erden, Glas, Keramik, Bau-

stoffe 
Steinbruch 

4 5,3% 

Sonstige Industrieanlagen Sonstige Industrieanlage 2 2,7% 

Stahl, Eisen und sonstige Metalle 

inkl. Verarbeitung 
Metallverarbeitungsanlage 

1 1,3% 

Holz, Zellstoff Zellstoff- und Holzanlage 1 1,3% 
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4.3 Wie sind die Verfahren in Deutschland verteilt? 

Betroffene und Umweltverbände sind an Zulassungsverfahren beteiligt, die Bundes-, 

Landes- oder Kommunalbehörden durchführen. Wo die meisten und wenigsten Zulassungs-

verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung laut der UVP-Portale stattfinden, ist der folgenden 

Tabelle 7 zu entnehmen: 

 

Tabelle 7: Verteilung der Beteiligungsverfahren, die Behörden laut Angaben der UVP-Portale in 

2018 durchführten, eigene Darstellung. 

Bundesland (außer BE, BY, HB)57 

Anzahl aller  

Vorhaben 

in dem Bundesland 

Anzahl von 

Bundesvorhaben 

in dem Bundesland 

Niedersachsen 39 1 

Brandenburg 29 0 

Sachsen 25 0 

Hessen 18 0 

Schleswig-Holstein 14 1 

Rheinland-Pfalz 13 0 

Sachsen-Anhalt 12 1 

Nordrhein-Westfalen 11 1 

Baden-Württemberg 10 0 

Mecklenburg-Vorpommern 8 0 

Saarland 5 0 

Thüringen 3 0 

Hamburg 3 0 

 

Es überrascht, dass in den bevölkerungsstarken und flächenmäßig großen Bundeslän-

dern, wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, insgesamt nur 21 Verfahren im 

Jahr 2018 laut Portal-Angaben stattgefunden haben sollen. Dass Behörden in dem flächen-

mäßig kleineren und strukturschwächeren Bundesland Saarland sowie dem Stadtstaat Ham-

burg wenige Zulassungsverfahren durchführten, verwundert hingegen nicht. 

In Anbetracht der bestehenden Datenlücke für 2018 ist damit zu rechnen, dass die tat-

sächliche Verteilung der Beteiligungsverfahren erheblich von den öffentlich bekannten Ver-

fahren in den UVP-Portalen abweicht. 

  

                                                        
57  Bayerische, Berliner und Bremer Behörden trugen im Jahr 2018 keine Verfahren in die UVP-Portale ein. 
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4.4 Bei welchen Verfahren finden Erörterungstermine statt und 

bei wie vielen wird auf sie verzichtet? 

Erörterungstermine sind die einzige Möglichkeit für Betroffene, sich direkt mit den Vor-

habenträgern zu verständigen. Viele Fachgesetze sehen jedoch vor, dass der Erörterungster-

min unter bestimmten Voraussetzungen ausfallen kann. Die nachfolgende Tabelle 8 listet 

Fachgesetze auf, die eine Verzichtsmöglichkeit des Erörterungstermins beim Öffentlichkeits-

beteiligungsverfahren normieren: 

 

Tabelle 8: Einschlägige Zulassungsverfahren mit Verzichtsmöglichkeit des Erörterungstermins 

nach UVP-Kategorie, eigene Darstellung. 

UVP-                   

Kategorie 
Zulassungsverfahren 

Anhörungsver-

fahren 

Verzichtsmöglichkeit          

Erörterungstermin 

Nr. 1 

Wärmeerzeugung, 

Bergbau und 

Energie 

Genehmigung, Teilgeneh-

migung, Vorbescheid und 

Änderungsgenehmigung 

einer BImSchG-Anlage 

§ 10 BImSchG 

i. V. m. 9. BIm-

SchV 

Erlaubende „Kann“-Be-

stimmung im BImSchG i. 

V. m. § 16 Abs. 1 der 9. 

BImSchV 

Nr. 2 

Steine, Erden, Glas, 

Keramik, Baustoffe 

Genehmigung, Teilgeneh-

migung, Vorbescheid und 

Änderungsgenehmigung 

einer BImSchG-Anlage 

§ 10 BImSchG 

i. V. m. 9. BIm-

SchV 

Erlaubende „Kann“-Be-

stimmung im BImSchG i. 

V. m. § 16 Abs. 1 der 9. 

BImSchV 

Nr. 3 

Stahl, Eisen und 

sonstige Metalle 

inkl. Verarbeitung 

Genehmigung, Teilgeneh-

migung, Vorbescheid und 

Änderungsgenehmigung 

einer BImSchG-Anlage 

§ 10 BImSchG  

i. V. m. 9. BIm-

SchV 

Erlaubende „Kann“-Be-

stimmung im BImSchG i. 

V. m. § 16 Abs. 1 der 9. 

BImSchV 

Nr. 7 

Nahrungs-, Genuss- 

und Futtermittel, 

landwirtschaftliche 

Erzeugnisse 

Genehmigung, Teilgeneh-

migung, Vorbescheid und 

Änderungsgenehmigung 

einer BImSchG-Anlage 

§ 10 BImSchG 

 i. V. m. 9. BIm-

SchV 

Erlaubende „Kann“-Be-

stimmung im BImSchG i. 

V. m. § 16 Abs. 1 der 9. 

BImSchV 

Anlagengenehmigungen in 

Form von Erst,- Teil- und 

Änderungsgenehmigun-

gen, auch Tätigkeitsgeneh-

migungen, Genehmigung 

für das Freisetzen und In-

verkehrbringen gentech-

nisch veränderter Organis-

men 

§ 18 GenTG  

i. V. m. 

GenTAnhV58 

§ 18 Abs. 1 S. 2 und 3 

GenTG 

(Entfall 

Anhörungsverfahren) 

i. V. m. § 8 GenTAnhV 

Nr. 8 

Verwertung und Be-

seitigung von Abfäl-

len und sonstigen 

Stoffen 

Genehmigung, Teilgeneh-

migung, Vorbescheid und 

Änderungsgenehmigung 

einer BImSchG-Anlage 

§ 10 BImSchG 

 i. V. m. 9. BIm-

SchV 

Erlaubende „Kann“-Be-

stimmung im BImSchG i. 

V. m. § 16 Abs. 1 der 9. 

BImSchV 

Nr. 10 

Sonstige Industriean-

lagen 

Genehmigung, Teilgeneh-

migung, Vorbescheid und 

Änderungsgenehmigung 

einer BImSchG-Anlage 

§ 10 BImSchG  

i. V. m. 9. BIm-

SchV 

Erlaubende „Kann“-Be-

stimmung im BImSchG i. 

V. m. § 16 Abs. 1 der 9. 

BImSchV 

Nr. 14 § 17 a FStrG § 17 a Nr. 1 und 2 FStrG 

                                                        
58  Gentechnik-Anhörungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1996 (BGBl. I 

S. 1649), die durch Artikel 2 der Verordnung vom 28. April 2008 (BGBl. I S. 766) geändert worden ist. 
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Verkehrs- 

vorhaben 
Bau oder Änderung von 

Bundesstraßen des Fern-

verkehrs (Bundesautobah-

nen und -straßen) 

 i. V. m. § 73 

VwVfG 

Vorhaben der Bahn AG, 

insbesondere Schienenwe-

gebau aber auch Änderung 

einer Betriebsanlage der 

Eisenbahn 

§ 18 a AEG i. V. 

m. § 73 VwVfG 
§ 18 a Nr. 1, 2 AEG 

Ausbau oder Bau von 

Bundeswasserstraßen 

§ 14 a WaStrG i. 

V. m. 

 § 73 VwVfG 

§ 14 a Nr. 1, 2 WaStrG 

§ 14 d S. 1 WaStrG 

Bau von Flughäfen oder 

Landeplätzen 

§ 8 Abs. 1 letz-

ter S. 

i. V. m. 

§ 73 VwVfG 

§ 10 Abs. 2 Nr. 2, 3 

LuftVG 

Bau oder Änderung von 

Magnetschwebebahnen 

§ 2 MBPIG59 

i. V. m. 

§ 73 VwVfG 

§ 2 Nr. 1, 2 MBPIG 

Nr. 19 

Leitungsanlagen und 

andere 

Anlagen 

Stromtrassen (Hochspan-

nungs[frei-]leitungen) 

§ 43 a EnWG 

 i. V. m. 

§ 73 VwVfG 

§ 43 a Nr. 3 S. 1 a-d 

EnWG 

Gasversorgungs- und 

Gasanbindungsleitungen 

§ 43 a EnWG 

 i. V. m. § 73 

VwVfG 

§ 43 a Nr. 3 S. 1 a-d 

EnWG 

Höchstspannungsleitungen 

und Anbindungsleitungen 

von den Offshore-Wind-

park-Umspannwerken 

(Leitungen im Sinne von § 

2 Abs. 1 NABEG) 

§ 22 NABEG 

§ 22 Abs. 8 NABEG, 

wenn Voraussetzungen 

des § 25 (Unwesentliche 

Änderungen oder Erwei-

terungen) oder des § 24 

Abs. 5 (Möglichkeit einer 

Plangenehmigung) erfüllt 

sind 

 

Festzustellen ist, dass bei einer ganzen Reihe von umweltrechtlichen Fachgesetzen mitt-

lerweile Verzichtsmöglichkeiten für den Erörterungstermin, dem physischen Kristallisati-

onspunkt einer deliberativen Vorhabenplanung, vorgesehen sind. Bei häufig kontrovers dis-

kutierten Infrastrukturvorhaben, wie beispielsweise Windenergieanlagen, Stromtrassen, Gas-

leitungen, Bundesfernverkehrsstraßen, kann auf eine gemeinsame Erörterung verzichtet wer-

den.  

Die einstmals verpflichtende Vorschrift zum Erörterungstermin im Bundes-Immissions-

schutzgesetz ist mittlerweile als sogenannte Kann-Vorschrift ausgestaltet. Das heißt, bei 

BImSch-Anlagen kann die Behörde entscheiden, den Erörterungstermin ausfallen zu lassen. 

Im Jahr 2018 fanden laut den UVP-Portalen 190 Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren 

statt. Dabei verzichteten Landesbehörden in vier Bundesländern bei insgesamt sieben Betei-

ligungsverfahren auf einen Erörterungstermin (Tabelle 9): 

 

                                                        
59  Magnetschwebebahnplanungsgesetz vom 23. November 1994 (BGBl. I S. 3486), das zuletzt durch Arti-

kel 330 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist. 
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Tabelle 9: Auflistung der Verfahren im Jahr 2018, bei denen die Behörden auf einen Erörterungs-

termin verzichteten, eigene Darstellung. 

UVP-          

Kategorie 

Zulas-

sungsver-

fahren 

Bezeichnung 

Infrastrukturvorhaben 

Anzahl    ver-

zichteter   Er-

örterungster-

mine 

Landesbe-

hörde 

Nr. 1 

Wärmeerzeu-

gung, Bergbau 

und Energie 

BIM-

WEA 

Genehmigung, Teilgenehmi-

gung, Vorbescheid und Ände-

rungsgenehmigung einer BIm-

SchG-Anlage 

4 

Mecklenburg-

Vorpommern 

(3), Sachsen-

Anhalt 

Nr. 2 

Steine, Erden, 

Glas, Kera-

mik, Bau-

stoffe 

BIM-ST 

Genehmigung, Teilgenehmi-

gung, Vorbescheid und Ände-

rungsgenehmigung einer BIm-

SchG-Anlage 

1 
Baden-Würt-

temberg 

Nr. 19 

Leitungs- 

anlagen und 

andere Anla-

gen 

PFV-E-

Strom 

Stromtrassen 

(Hochspannungs[frei-]leitun-

gen) 

2 Niedersachsen 

INSGESAMT 7 / 

 

Der Erörterungstermin ist durch völker- und europarechtliche Vorgaben zwar nicht 

zwingend vorgeschrieben, jedoch als sinnvolle Maßnahme beispielsweise in Artikel 6 Abs. 

7 Aarhus-Konvention60 angeraten. Obgleich die Zielstellung eines Erörterungstermins, eine 

Befriedung über konfliktbehaftete Meinungen zum Vorhaben selten ausgeräumt werden kön-

nen, scheint den Zulassungsbehörden in Deutschland viel am Erörterungstermin zu liegen. 

Denn wie soll sonst erklärt werden, dass trotz gesetzlich möglicher Verzichtsmöglichkeit die 

Behörden offensichtlich mehrheitlich am Erörterungstermin festhalten.  

  

                                                        
60  UNECE-Übereinkommen vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbe-

teiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten  
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Die geringe Zahl der verzichteten Erörterungstermine lässt auch vermuten, dass die Be-

hörden im Erörterungstermin einen Gewinn für die Entscheidungsfindung sehen.  Und sei es 

auch nur der Versuch von Seiten der Behörde und des Vorhabenträgers mit den Einwen-

der*innen das Gespräch zu suchen und sich den Fragen innerhalb des Zulassungsverfahrens 

zu stellen (im Sinne von Luhmann, der die Legitimation durch Verfahren beschrieb). 

4.5 Welche Informationen liefern die UVP-Portale für die Öffent-

lichkeit und welche nicht? 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei UVP-pflichtigen Vorhaben ist in den §§ 18 bis 21 

UVPG61 näher ausgestaltet. Die gesetzlichen Anforderungen zur elektronischen Beteili-

gung sind in § 20 UVPG geregelt, der seit 2020 durch die UVP-Portale-Verordnung62 er-

gänzt wird. 

Zunächst ist die Frage zu klären, welche Daten auf den UVP-Portalen im Rahmen der 

elektronischen Beteiligung zugänglich gemacht werden müssen (4.5.1). Daraufhin soll ein 

exemplarischer Vergleich zweier Einträge der Internetportale der Länder erfolgen (4.5.2). 

Der Vergleich veranschaulicht die bestehende Veröffentlichungspraxis im Internet (exemp-

larische Realbereichsanalyse), woraus sich Limitationen im Informationsgehalt der UVP-

Portale (4.5.3) und für die Berichterstattung an die Europäische Kommission ergeben. 

4.5.1 Veröffentlichungspflichten der Zulassungsbehörden 

Die Zulassungsbehörden sind verpflichtet,63 folgende Dokumente auf den UVP-Porta-

len zugänglich zu machen: öffentliche Bekanntmachungen,64 Unterlagen65 sowie die be-

hördlichen Entscheidungen oder Bescheide (zum Beispiel Genehmigungs-, Planfeststel-

lungs- oder Plangenehmigungsbescheide) zur Ablehnung oder Zulassung eines Infrastruk-

turvorhabens66. Insbesondere ist der UVP-Bericht zugänglich zu machen, der eine allgemein 

verständliche, nichttechnische Zusammenfassung67 enthält. Alle in den Internetportalen 

einzustellenden Unterlagen sind elektronisch vorzulegen.68 

Eine Rechtsverordnung, die die Art und Zugänglichmachung der Inhalte und die Dauer 

                                                        
61  Siehe auch § 10 Abs. 3 und 4 BImSchG i. V. m. §§ 8 bis 12 der 9. BImSchV. 
62  Verordnung über zentrale Internetportale des Bundes und der Länder im Rahmen der Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVP-Portale-Verordnung - UVPPortV), BGBl. I S. 2428 vom 11. November 2020. 
63  Gemäß § 20 Abs. 1 f. UVPG i. V. m. § 2 Abs. 1 UVPPortV. 
64  Gemäß § 19 Abs. 1 UVPG enthält sie unter anderem folgende Angaben: Antrag, Feststellung der UVP-

Pflicht des Vorhabens, die für das Verfahren und für die Zulassungsentscheidung zuständige Behörden 

und über die Fristen zur Übermittlung dieser Äußerungen oder Fragen, die Art einer möglichen Zulas-

sungsentscheidung, darüber, dass ein UVP-Bericht vorgelegt wurde, die Bezeichnung der entscheidungs-

erheblichen Berichte und Empfehlungen, wo und in welchem Zeitraum die Unterlagen zur Einsicht aus-

gelegt werden. 
65  Gemäß § 19 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und 2 UVPG sind zumindest der UVP-Bericht und die entscheidungserheb-

lichen Berichte und Empfehlungen zugänglich zu machen. 
66  Gemäß § 27 UVPG i. V. m. § 20 UVPG. 
67  Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 7 UVPG. 
68  § 20 Abs. 5 UVPG. 
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der Speicherung der Daten auf den Internetportalen des Bundes und der Länder konkreti-

siert,69 liegt erst seit dem 11. November 2020 vor. Die UVP-Portale-Verordnung konkreti-

siert die Ausgestaltung und in § 3 die Funktionen der zentralen Internetportale. Die Verord-

nung entspricht den Mindestanforderungen an eine unionsrechtskonforme Zugänglichma-

chung UVP-relevanter Informationen im Sinne von § 20 Abs. 1 f. UVPG, auch in Verbin-

dung mit § 27 S. 2 f. UVPG. Bemerkenswert ist, dass die Funktionen der zentralen Portale 

gemäß § 3 UVPPortV erst ab November 2021 Inkrafttreten und damit geregelt sind,70 das 

heißt über sechs Jahre, nachdem Deutschland die UVP-Änderungsrichtlinie im europäischen 

Gesetzgebungsverfahren mit verabschiedete. 

Die Daten im Sinne von § 2 Abs. 1 der UVP-Portale-Verordnung sind den Nutzer*innen 

zugänglich zu machen und zugänglich zu bleiben, so dass sie beispielsweise den UVP-Be-

richt und die entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen speichern und ausdru-

cken können.71 

Die UVP-Portale-Verordnung legt in § 5 auch Mindeststandards fest, wie lange die Da-

ten öffentlich zugänglich sein sollen. Die öffentliche Bekanntmachung zu Beginn des Betei-

ligungsverfahrens, der UVP-Bericht sowie die Berichte und Empfehlungen sind bis zum Ab-

lauf der Auslegungsfrist72 zugänglich zu halten. Die Entscheidung zur Zulassung oder Ab-

lehnung des Vorhabens und der Bescheid sind bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist zugäng-

lich zu halten.73 

 Zusätzlich ist in § 6 UVPPortV geregelt, wann die Daten auf den Portalen gelöscht 

werden. Die Daten bleiben solange gespeichert, wie sie öffentlich zugänglich sind (Nr. 1) 

oder sie für die Berichterstattung an die Europäische Kommission erforderlich sind (Nr. 2 

Hs. 1). Die portalbetreibende Behörde hat die Daten jedoch längstens bis zu zwei Jahre zu 

speichern, nachdem die eintragenden Zulassungsbehörden die Daten an das Bundesumwelt-

ministerium mitteilten.74 

Jede Person kann Verfahrensunterlagen, die nicht mehr über die Portale des Bundes 

oder der Länder zugänglich sind, gegebenenfalls mithilfe einer Umweltinformationsanfrage 

gemäß § 4 Umweltinformationsgesetz (UIG) erhalten.75 

4.5.2 Exemplarischer Vergleich zweier Einträge der UVP-Portale der Länder 

Unabhängig von den Rechtsunsicherheiten, die durch die zögerliche Umsetzung der 

UVP-Änderungsrichtlinie bedingt sind, hat ein Teil der beteiligungspflichtigen Behörden im 

Jahr 2018 Daten auf den UVP-Portalen eingestellt. 

Die Einträge im Bundesportal als auch auf dem Verbundportal der Länder folgen dabei 

einer einheitlichen Grobstruktur: 

 Vorhabenbezeichnung und –beschreibung, 

                                                        
69  Gemäß § 20 Abs. 4 UVPG, der eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung enthält, Rege-

lungen zur Art und Weise sowie der Dauer der Zugänglichmachung der Daten zu erlassen. 
70  Gemäß Artikel 4 Abs. 2 der Verordnung zum Erlass einer Verordnung über zentrale Internetportale des 

Bundes und der Länder im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung, zur Änderung der Verordnung 

über das Genehmigungsverfahren und zur Änderung der Atomrechtlichen Verfahrensordnung, BGBl. I S. 

2428 vom 11. November 2020. 
71  Gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 letzter Hs. UVPPortV. 
72  Gemäß § 5 Abs. 1 UVPPortV i. V. m. § 18 Abs. 1 S. 4 UVPG und § 73 Abs. 3 S. 1 VwVfG. 
73  Gemäß § 5 Abs. 2 UVPPortV i. V. m. § 70 oder § 74 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 VwGO. 
74  Gem. § 6 Nr. 2 Hs. 2 UVPPortV; ausführlich zur Berichterstattung siehe Kapitel 6. 
75  Gemäß § 1 Abs. 2 UVPPortV. 
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 kartografische Ansicht zum Vorhaben, 

 Verfahrenstyp und UVP-Kategorie, 

 zuständige Behörde und Vorhabenträger, 

 Daten, Bekanntmachungen und Unterlagen zu Verfahren, und 

 Zulassungsentscheidungen. 

Über die UVP-Portale könnten daher zumindest die Anzahl von UVP-pflichtigen Vor-

haben mit Öffentlichkeitsbeteiligung in einem Jahr ermittelt oder die durchschnittliche Länge 

von Zulassungsverfahren von Antragseinreichung bis zur Zulassungsentscheidung inklusive 

des UVP-Verfahrens berechnet werden. 

Für 2018 fällt jedoch auf, dass nicht nur ein Großteil der Zulassungsverfahren nicht 

eingetragen ist, sondern auch, dass der Aussagegehalt und die Qualität der behördlichen Ein-

träge stark variiert. Im Folgenden soll dies anhand von zwei Beispielen aus den Internetpor-

talen der Länder veranschaulicht werden. 

Für den exemplarischen Vergleich der Einträge aus den UVP-Länderportalen wird der 

Analyserahmen von Odparlik und Köppel (2013)  herangezogen. Die Autor*innen entwi-

ckelten den Analyserahmen basierend auf der verfügbaren wissenschaftlichen Literatur ex-

plizit für die Evaluation von öffentlich zugänglichen UVP-Informationsportalen. Da hier le-

diglich eine zufällige Momentaufnahme in Form von zwei Einträgen betrachtet wird, finden 

lediglich die Kategorien „Zugänglichkeit der Informationen“, „Bereitstellung von Dokumen-

ten“ und „fortlaufende Information über den Status des Verfahrens“ Berücksichtigung, die 

von besonderer Relevanz für die elektronische Beteiligung sind:76 

Um die Kategorie Zugänglichkeit zu erfüllen, sollen für diese Untersuchung zwei der 

von Odparlik und Köppel entwickelten Kriterien77 herangezogen werden: die Bereitstellung 

von grundlegenden Informationen über das UVP-Verfahren und die Verwendung von einfa-

cher bürger*innenfreundlicher Sprache. Unter dem ersten Kriterium sollten dabei entspre-

chend der gesetzlichen Anforderungen an die Bekanntmachung die Informationen zu Art, 

Umfang und Standort des Vorhabens, zur Art der möglichen Zulassungsentscheidung, zur 

zuständigen Behörde, zum vorgesehenen Verfahren sowie zu Auslegungs- und Äußerungs-

fristen in dem Eintrag ersichtlich sein. Bei der Angabe der Zulassungsbehörde ist ergänzend 

zu Odparlik und Köppel Kriterien zu prüfen, ob konkrete Ansprechpartner*innen mit per-

sönlicher Email-Adresse angegeben sind. Durch die Möglichkeit der persönlichen Kontakt-

aufnahme können eventuelle Anfragen schneller bearbeitet oder Rückmeldezeiten verkürzt 

werden. 

Unter der Kategorie Bereitstellung von Dokumenten listen die Autor*innen die Krite-

rien „enthält alle Dokumente der Umweltprüfung“ und „enthält eine Liste unveröffentlichter 

Dokumente“.  Die Kategorie „enthält alle Dokumente der Umweltprüfung“ wird in diesem 

Rahmen an die gesetzlichen Mindestanforderungen an die zu veröffentlichten Dokumente 

angelehnt. Geprüft wird, ob die Behörden die öffentliche Bekanntmachung zu Beginn des 

Verfahrens, den UVP-Bericht und sonstige Berichte und Empfehlungen, die behördliche Ent-

scheidung und der Bescheid zur Ablehnung oder Zulassung eines Infrastrukturvorhabens in 

                                                        
76  Odparlik/Köppel, Proj Apprais 38 (2013), 324 (3). 
77  Die anderen vier von Odparlik und Köppel identifizierten Kriterien, Bereitstellung von Anweisungen zur 

Nutzung der Datenbank, Bereitstellung zusätzlicher Services für eine verbesserte Nutzung, Bereitstellung 

von Möglichkeiten zur Kommentierung und Ergänzung des Verfahrens, und die Bereitstellung einer Liste 

aller involvierten Institutionen, enthalten eher wünschenswerte Aspekte und werden an dieser Stelle nicht 

untersucht. 

https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/6391
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den Internetportalen zugänglich machten.78 

Mit der Kategorie fortlaufende Information über den Status des Verfahrens wollen 

Odparlik und Köppel erfassen, ob eine Illustration der generellen Sequenzen des jeweiligen 

Verfahrens inklusive des aktuellen Status des Vorhabens verfügbar gemacht wird. Weitere 

Informationsservices, wie RSS feeds,79 zur Verfolgung des Fortschritts des Vorhabens sind 

laut den beiden Autor*innen zwar wünschenswert, sollen hier aber nicht als Bewertungs-

grundlage dienen. 

Nachfolgend werden Behördeneinträge zu einer Abfallverbrennungsanlage in Branden-

burg (4.5.2.1) und einem bergbaulichen Vorhaben in Thüringen (4.5.2.2) näher betrachtet, 

bevor die beiden Einträge im UVP-Verbundportal miteinander verglichen werden (4.5.2.3). 

  

                                                        
78  Siehe zu den Veröffentlichungspflichten Unterkapitel 4.5.2. 
79  RSS feeds versorgen die Adressat*innen mit Informationen über Neuigkeiten auf den zugehörigen Web-

seiten. 
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4.5.2.1 Beispieleintrag 1 des UVP-Verbundportals 

Der erste behördliche Eintrag trägt den Titel „Wesentliche Änderungen einer Abfall-

verbrennungsanlage in 14727 Premnitz – 029.02.00/17“ (siehe Abbildung 1 in Anhang II) 

und betrifft eine BImSch-Anlage. Zu untersuchen ist, ob die Informationen des Eintrages 

zugänglich und die Dokumente bereitgestellt sind sowie fortlaufend über den Verfahrens-

stand informiert wird. 

 In Bezug auf die Zugänglichkeit des Eintrages ist zunächst festzustellen, dass die Art, 

der Umfang und der Standort des Vorhabens der Überschrift und der allgemeinen Vorhaben-

beschreibung eindeutig zu entnehmen sind. Zudem ist in der Vorhabenbeschreibung festge-

halten, dass der Vorhabenträger eine BImSch-Genehmigung gemäß § 16 BImSchG (Art der 

möglichen Zulassungsentscheidung) beantragt. Die Beschreibung enthält eine genaue Ad-

resse und listet die Betriebseinheiten des Vorhabens auf. Sowohl aus der Beschreibung als 

auch unter der Überschrift „UVP-Kategorie“ ist eindeutig zu entnehmen, dass es sich um 

eine UVP-pflichtige und genehmigungsbedürftige Abfallverbrennungsanlage i. S. d. BIm-

SchG handelt. Unter der Überschrift „Ansprechpartner“ ist die zuständige Behörde und ihre 

Kontaktdaten angegeben. Konkrete Ansprechpartner*innen mit persönlicher Email-Adresse 

sind nicht angegeben. Die wesentlichen Verfahrensschritte, öffentliche Auslegung, Erörte-

rungstermin und Entscheidung sind angegeben. Der Auslegungszeitraum, das Datum des Er-

örterungstermins und der Entscheidung ist ebenfalls dem Eintrag zu entnehmen. Allerdings 

fehlt der Zeitraum der Äußerungsfrist. Die verwendete Sprache des Eintrages ist überwie-

gend einfach gehalten. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass nur teilweise wesentliche Infor-

mationen für die elektronische Beteiligung bereitstehen.  

Gesetzlich verankert ist, die öffentliche Bekanntmachung zu Beginn des Verfahrens, 

den UVP-Bericht und sonstige Berichte und Empfehlungen, die behördlich Entscheidung 

und den Bescheid zur Zulassung oder Ablehnung eines Infrastrukturvorhabens in den Inter-

netportalen zugänglich zu machen. Keines dieser obligatorisch zu veröffentlichen Doku-

mente, die für die elektronische Beteiligung wesentlich sind, sind von der Behörde hochge-

laden oder verlinkt.  

Die Behörde trug die wesentlichen Verfahrensschritte ein, so dass die Nutzer*innen 

über den aktuellen Verfahrensstand informiert sind. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Eintrag zur Anlage im Landesportal Bran-

denburg ungenügend ist. Der Eintrag zeigt zwar, wie in knapper Form und durch die Ver-

wendung klarer Sprache die wesentlichen Verfahrensinformationen und -schritte übermittelt 

werden. Damit kommt der Eintrag den gesetzlichen Anforderungen und den Untersuchungs-

kriterien jedoch nur teilweise nach. Jedoch ist für die Eintragung im UVP-Portal zu konsta-

tieren, dass durch das vollständige Fehlen notwendiger Dokumente die elektronische öffent-

liche Beteiligung über die zentrale Plattform nicht hinreichend ermöglicht wird. Allerdings 

ist es möglich, dass die Dokumente (während der Einwendungs- und Rechtsbehelfsfristen) 

auf dezentralen Online-Plattformen zugänglich sind oder waren.  
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4.5.2.2 Beispieleintrag 2 des UVP-Verbundportals 

Der zweite Beitrag betrifft das Vorhaben „Obligatorischer Rahmenbetriebsplan für 

das bergbauliche Vorhaben „Erweiterung des Grauwacketagebaus““ (siehe Abbildung 

2 in Anhang II). 

In Bezug auf die Bereitstellung von grundlegenden Informationen über das Verfahren 

ist zunächst festzustellen, dass die Art des Vorhabens eindeutig dem Titel und der Beschrei-

bung zu entnehmen ist. Umfang und Standort sind hingegen nur teilweise in dem Eintrag zu 

erkennen. Der Standort des Bergbaubetriebs ist zwar dem Karteneintrag unter der Überschrift 

„Raumbezug“ zu entnehmen, es ist aber nicht eindeutig erkennbar, für welchen Bereich die 

Flächenerweiterung geplant ist. Auch ist unklar, welcher Bach verlegt werden soll und wel-

chen Umfang diese Verlegung hat. In Bezug auf die Art der möglichen Zulassungsentschei-

dung kann das Vorhaben basierend auf den Angaben in der „allgemeinen Vorhabenbeschrei-

bung“ und unter der Überschrift „UVP-Kategorie“ als Bergbau- und Abbauvorhaben identi-

fiziert werden. Für dieses Vorhaben ist daher ein bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

durchzuführen. Des Weiteren ist die zuständige Behörde unter Ansprechpartner dem Eintrag 

zu entnehmen, allerdings sind lediglich die Kontaktdaten des Thüringer Landesamtes und die 

Abteilung angeben, nicht jedoch die Kontaktdaten des zuständigen Referats oder der zustän-

digen Person(en). Darüber hinaus ist dem Beitrag zwar die Verfahrensart zu entnehmen, je-

doch sind ihm keinerlei Hinweise zum aktuellen Verfahrensstand oder zu Verfahrensschrit-

ten zu entnehmen – lediglich die letzte Änderung am 30. April 2019 des Eintrages wird mit-

geteilt. Dementsprechend fehlen Angaben zu Auslegungs- und Äußerungsfristen. Im Hin-

blick auf bürger*innenfreundliche Sprache kann konstatiert werden, dass die vorhandenen 

Informationen gut verständlich und einfach formuliert sind. Zu konstatieren ist jedoch, dass 

grundlegende Informationen nur teilweise zur Verfügung stehen. 

Bezüglich der Veröffentlichung von Dokumenten ist festzustellen, dass kein einziges 

der gesetzlich geforderten Dokumente hochgeladen oder verlinkt ist. Die Behörde stellte 

keine Dokumente bereit. 

Zudem ist bei dem Eintrag keine fortlaufende Informationsführung durch die Behörde 

erkennbar. Der Verfahrensstand ist völlig unklar.  

Damit ist insgesamt festzustellen, dass wesentliche Informationen und Dokumente für 

die elektronische Öffentlichkeitsbeteiligung bei dem untersuchten Eintrag im zentralen UVP-

Portal fehlen. Eine fortlaufende Information ist nicht gegeben. Insofern ist dieser Eintrag als 

ein Negativbeispiel für die elektronische Information der Öffentlichkeit zu bewerten. Das 

lässt vermuten, dass die Öffentlichkeit sich nicht elektronisch beteiligen konnte. 

Erneut muss dies nicht bedeuten, dass die  thüringische Behörde der elektronischen Ver-

öffentlichung und Beteiligung nicht anderweitig nachgekommen ist. Sie kann die Dokumente 

auf dezentralen Online-Plattformen zugänglich gemacht oder vorliegen haben.  
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4.5.2.3 Vergleich der Beispieleinträge 

Für beide untersuchten Einträge des UVP-Verbundportales ist festzustellen, dass für die 

elektronische Bürgerbeteiligung wesentliche Informationen nur teilweise durch die Landes-

behörden zur Verfügung gestellt werden. Bei beiden Einträgen sind die Behörden nicht ihrer 

Veröffentlichungspflicht wesentlicher Dokumente im Sinne des § 20 UVPG, unter anderem 

des UVP-Berichts, nachgekommen. Beide Behörden bemühen sich um eine verständliche, 

bürgernahe Sprache. Nur die brandenburgische Behörde trug die wesentlichen Verfahrens-

schritte ein, so dass die Nutzer*innen über den aktuellen Verfahrensstand informiert sind. 

Die fortlaufende Information zum Verfahren mit den entsprechenden Dokumenten ist jedoch 

Grundvoraussetzung für die Bürgerbeteiligung und fehlte im thüringischen Verfahren. 

Aus den aufgeführten Gründen sind die zwei Behördeneinträge als insgesamt unzu-

reichend zu bewerten. Auf der Grundlage des in Anhang II konzipierten Mustereintrages für 

das Verbundportal ist eine Anpassung der Einträge anzustreben. 
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4.5.3 Summarische Gesamtevaluation der Einträge der UVP-Portale 

 Es gibt wenige Einträge in den Portalen für 2018, die vollständig, übersichtlich und 

bürgerfreundlich Informationen zu den einzelnen Vorhaben bereitstellen und als „Best-Prac-

tice“-Beispiele80 angeführt werden können. Das ist bedauerlich, denn über die UVP-Portale 

könnten Aussagen zur Anzahl von Vorhaben mit Öffentlichkeitsbeteiligung und den zustän-

digen Zulassungsbehörden in einem Jahr getätigt, die Länge von Zulassungsverfahren von 

Antragseinreichung bis zur Zulassungsentscheidungen berechnet, Auffälligkeiten zu Ausle-

gungszeiträumen und sonstige Besonderheiten im Verfahren aufgezeigt werden. 

Für das Jahr 2018 fällt auf, dass der Informationsgehalt der behördlichen Beiträge stark 

variiert. Eine einheitliche Handhabung der UVP-Portale und homogene Informationsführung 

durch die Landes- und Bundesbehörden ist im Jahr 2018 nicht zu erkennen. Bei einigen we-

nigen Veröffentlichungen konnten sogar fehlerhafte Angaben auf den UVP-Verbundportalen 

nachgewiesen werden.81  

Bei 45 Verfahrenseinträgen im Jahr 2018 sind beispielsweise weder Bekanntmachungen 

noch Unterlagen hochgeladen oder verlinkt. Auffällig ist auch, dass zu den Verfahrensschrit-

ten „Entscheidung über die Zulassung“ (Datum der Entscheidung und Entscheidung) und 

„Erörterungstermin“ (Zeitraum der Erörterung und Informationen zum Erörterungstermin) 

häufig Angaben fehlen. Lediglich zu 42 der 190 Verfahren sind Bescheide (unter anderem 

Genehmigungs- und Planungsbescheide) auf den UVP-Portalen hochgeladen.  

Ferner sind viele UVP-Portaleinträge im Jahr 2018 unübersichtlich. Besonders unüber-

sichtlich ist, dass unter Antragsunterlagen häufig sehr viele einzelne Dokumente hochgela-

den oder verlinkt sind. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat 

zu einem Verkehrsvorhaben zum Beispiel 693 Einzeldokumente zu den Antragsunterlagen 

hinterlegt.82 Vereinzelt sind Daten oder Dokumente an falscher Stelle hochgeladen oder die 

gewählten Überschriften stimmen nicht mit den Inhalten überein. Beispielsweise laden Be-

hörden Zulassungsentscheidungen unter die Antragsunterlagen hoch oder ein Bescheid ver-

steckt sich hinter einer Entscheidungsbekanntmachung. 

Auch die Bürgerfreundlichkeit der UVP-Einträge ist nicht ausgeprägt. Überschriften 

und hochgeladene oder verlinkte Dokumente tragen kryptische Bezeichnungen oder enthal-

ten für Laien unbekannte Abkürzungen. Sehr häufig fehlen klar bezeichnete und intuitive 

Beschriftungen oder Nummerierungen von Antragsunterlagen. Nichttechnische Zusammen-

fassungen sind selten den UVP-Unterlagen als gesonderte Datei vorangestellt. Hochgeladene 

Dokumente liegen nicht immer als PDF-Datei vor, sondern häufig auch als docx-Datei oder 

                                                        
80  Anleitung für Mustereinträge für das Bundes- und Verbundportal siehe Anhang I. 
81  Zum Beispiel UVP-Verbundportal, „Neubau der A 25 / B 5 Ortsumgehung Geesthacht“, wo der AL-Zeit-

raum vom 27. August 2018 bis 12. Dezember 2018 angegeben ist, laut Auslegungsbekanntmachung vom 

27. August 2018 bis 26. September 2018 benannt ist; UVP-Verbundportal, „Errichtung und Betrieb einer 

Windenergieanlage des Typs Nordex N149/4.5 TS125 im Bereich Waldfeucht-Bocket“, wo der ET mit 

19. Februar 2018 angegeben, der also vor der AL vom 5. November 2018 bis 4. Dezember 2018 und end-

gültigen Antragstellung am 15. Mai 2018 stattgefunden haben soll; UVP-Verbundportal, „Immissions-

schutzrechtliches Änderungsgenehmigungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) zur beantragten Erweiterung und Änderung der Abbauplanung des Steinbruchs in Kämpfelbach-

Ersingen der Sämann Stein- und Kieswerke“, wo der ET mit 12. März 2019 angegeben ist, obwohl laut 

öffentlicher Bekanntmachung auf den ET verzichtet wurde (Stand aller verlinkter Inhalte: 6. Januar 

2021).  
82  UVP-Verbundportal, „E 223 - Vierstreifiger Ausbau der E 233; Planungsabschnitt 1 von der AS Meppen 

(A 31) bis östlich der B 70 in Meppen“ (Stand: 1. März 2021). 

https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=D93E9AC4-A697-4B3E-AC85-1AFCA3B1BF33&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-sh&docid=D93E9AC4-A697-4B3E-AC85-1AFCA3B1BF33
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sh/D93E9AC4-A697-4B3E-AC85-1AFCA3B1BF33/180806_Bekanntmachung.pdf
https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=9F7CBC64-681C-455C-AD48-054C265A186A&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-nw&docid=9F7CBC64-681C-455C-AD48-054C265A186A
https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=9F7CBC64-681C-455C-AD48-054C265A186A&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-nw&docid=9F7CBC64-681C-455C-AD48-054C265A186A
https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=1F6FB31F-7233-4141-B830-7F7244B85BDA&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-bw&docid=1F6FB31F-7233-4141-B830-7F7244B85BDA
https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=1F6FB31F-7233-4141-B830-7F7244B85BDA&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-bw&docid=1F6FB31F-7233-4141-B830-7F7244B85BDA
https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=1F6FB31F-7233-4141-B830-7F7244B85BDA&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-bw&docid=1F6FB31F-7233-4141-B830-7F7244B85BDA
https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=1F6FB31F-7233-4141-B830-7F7244B85BDA&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-bw&docid=1F6FB31F-7233-4141-B830-7F7244B85BDA
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-bw/1F6FB31F-7233-4141-B830-7F7244B85BDA/20190503_%20%C3%96ffentl.%20Bekanntmachung%20vom%20Wegfall%20Er%C3%B6rterungstermin_Steinbruch%20S%C3%A4mann%20K%C3%A4mpfelbach.pdf
https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=F84C0492-5363-4BC5-ACC4-92ED7C5965EA&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-ni&docid=F84C0492-5363-4BC5-ACC4-92ED7C5965EA
https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=F84C0492-5363-4BC5-ACC4-92ED7C5965EA&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-ni&docid=F84C0492-5363-4BC5-ACC4-92ED7C5965EA


www.ufu.de 
Monitoring Report 2018  Öffentlichkeitsbeteiligung bei Infrastrukturprojekten in der BRD 
Seite 44 von 57 

 

als datenreiche zip-Ordner, die herunterzuladen sind. Darüber hinaus fehlen bei den aller-

meisten Einträgen konkrete behördliche Ansprechpartner*innen, an die sich die Bürger*in-

nen und Umweltverbände wenden können. Eine Auflistung aller beteiligten Behörden fehlt 

ebenfalls bei den Einträgen in den UVP-Portalen. 

Zudem listen Odparlik und Köppel  einige wünschenswerte Aspekte für UVP-Portale 

auf, wie etwa Informationsservices, beispielweise RSS feeds, zur Verfolgung des Fortschritts 

der Vorhaben. Derartige Informationsmethoden werden von keinem der Einträge aus dem 

Jahr 2018 verwendet. Dies verdeutlicht, wie eingeschränkt die Informationsmöglichkeiten 

für die Öffentlichkeit sind. 

Zuletzt ist festzuhalten, dass weder Stellungnahmen noch Einwendungen seitens der 

Bürger*innen zu bestimmten Verfahren eingestellt werden können. Die Öffentlichkeit erhält 

daher keinen erleichterten und barrierearmen Zugang zu Beteiligungsverfahren.  

In der Gesamtschau ist zu erkennen, dass im Jahr 2018 das Potential zentraler UVP-

Internetportale zur Verbesserung der Information und Beteiligung der Öffentlichkeit bei Inf-

rastrukturvorhaben im Umweltbereich noch nicht ausgeschöpft wurde. Die Zugänglichkeit 

der Informationen in bürgernaher Sprache, die Bereit-

stellung von Dokumenten und die fortlaufende Infor-

mation durch die Behörden, die die wenigen vorhande-

nen Einträge einstellten, ist sehr unterschiedlich. Die in 

ihrem Informationsgehalt stark variierenden Portalein-

träge für das Jahr 2018 haben daher zur Konsequenz, 

dass die UVP-Portale für das Jahr 2018 kein realis-

tisches Abbild über die formelle Öffentlichkeitsbe-

teiligung in Deutschland zeichnen können. 

Aus den Daten zu 2018 kann beispielsweise nicht abgeleitet werden, wie viele Umwelt-

verträglichkeitsprüfungen deutsche Behörden durchführten, wie lange ein durchschnittliches 

Zulassungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung dauerte oder wie viele Stunden ein 

durchschnittlicher Erörterungstermin umfasste. Für die öffentliche Debatte rund um die Pla-

nungsbeschleunigung wäre bedeutsam, ob Zulassungsverfahren, bei denen auf einen Erörte-

rungstermin verzichtet wurde, tatsächlich schneller zu einer Zulassungsentscheidung führen 

oder nicht. Andere Faktoren könnten einen viel wesentlicheren Einfluss auf die rasche Ver-

wirklichung von Infrastrukturvorhaben entfalten als das Zulassungsverfahren mit integrierter 

Öffentlichkeitsbeteiligung, zum Beispiel die Projektplanung oder die Projektausführung 

durch den Vorhabenträger oder Gerichtsverfahren. Weitere empirische Untersuchungen zur 

Identifizierung wesentlicher Faktoren für die Vorhabenverwirklichung könnten für mehr 

Klarheit sorgen. 

Im Anhang I sind hilfreiche 

Bearbeitungshinweise für 

UVP-Portaleinträge für die 

Zulassungsbehörden hinter-

legt. 
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5 Wie viele Verfahren mit Öffentlichkeitsbetei-

ligung fanden tatsächlich statt, über die die 

Öffentlichkeit nicht auf den UVP-Portalen 

informiert wurde? 

Das Kapitel eruiert, wie viele Verfahren auf Grundlage der erhobenen Daten tatsächlich 

stattfanden (5.1). Zudem erfolgt daraufhin eine plausible Hochrechnung für die Zahl von 

Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren im Jahr 2018 (5.2). 

5.1 Anzahl der Verfahren im Jahr 2018 

Im Jahr 2018 konnte sich die Öffentlichkeit nach den öffentlich zugänglichen Behör-

deneinträgen der UVP-Portale des Bundes und der Länder bei 190 einschlägigen Zulassungs-

verfahren zu Infrastrukturvorhaben beteiligen. Aufgrund 

der öffentlich zugänglichen Berichte und ergänzende An-

gaben von deutschen Umweltverbänden zu ihren Stel-

lungnahmetätigkeiten ist von einer weit höheren Zahl von 

Verfahren auszugehen, bei denen die Öffentlichkeit hätte 

beteiligt sein können. Dies ergibt sich auch bereits des-

halb, weil in mehreren Bundesländern 83  im Jahr 2018 

Landesbehörden keine Daten in die UVP-Portale eintrugen. 

Die Gesamtzahl der Zulassungsverfahren mit formeller Öffentlichkeitsbeteiligung für 

deutsche Infrastrukturvorhaben liegt, angesichts der verfügbaren Informationsquellen, bei 

mindestens 1.356 einschlägigen Verfahren.  

  

                                                        
83  Berlin, Freistaat Bayern, Hansestadt Bremen. 

Anzahl der für 2018 be-

rechneten Beteiligungsver-

fahren des Bundes und der 

Länder: 

1.356 



www.ufu.de 
Monitoring Report 2018  Öffentlichkeitsbeteiligung bei Infrastrukturprojekten in der BRD 
Seite 46 von 57 

 

5.2 Hochrechnung der Verfahren im Jahr 2018 

Nach unseren Erhebungen betrug die Gesamtzahl der Zulassungsverfahren für Infra-

strukturvorhaben, bei denen Behörden eine formelle Öffentlichkeitsbeteiligung im Jahr 2018 

durchführten, also mindestens 1.356 Verfahren. Schätzt man zusätzlich sehr konservativ die 

sieben Bundesländer84 ab, wo uns keine auswertbaren Daten 

für 2018 vorlagen, ergibt dies für 2018 eine Zahl von etwa 

2.000 Genehmigungs- und Planungsverfahren zu Infra-

strukturvorhaben mit formeller Öffentlichkeitsbeteiligung in 

der Bundesrepublik Deutschland. 

                                                        
84  Berlin, Freistaat Bayern, Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Hessen, Saarland, Sachsen-Anhalt. 

Hochrechnung der      

Gesamtzahl der Beteili-

gungsverfahren 

im Jahr 2018: 

2.000 
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Die ermittelten Größenordnungen für die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Infrastruktur-

vorhaben für 2018 verdeutlichen mehrere Befunde: 

Zunächst dokumentiert sie ein großes Auseinanderklaffen zwischen der im Jahr 2018 

bestehenden Praxis und den in den UVP-Portalen eingestellten Verfahren. Die gesetzli-

che Anforderung, alle Verfahren mit UVP-Bezug und Öffentlichkeitsbeteiligung der Öffent-

lichkeit online bekannt zu machen, wurde 2018 ganz offensichtlich und deutlich verfehlt. 

Zugleich ist dies ein Arbeitsauftrag an die Zulas-

sungsbehörden, die Informations- und Beteili-

gungspraxis zu verbessern. Denn auch für 2019 und 

2020 wurden – trotz leichten Anstiegs – nicht annä-

hernd alle Verfahren veröffentlicht, obwohl dies ein-

fachgesetzlich und unionsrechtlich vorgesehen ist. 

Eine weitere Erkenntnis dieser Abschätzung und 

der ermittelten Zahl liegt darin, dass nun erstmals eine realistischere Situationsbeschreibung 

zu der im Jahr 2018 stattgefundenen Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren im umweltrele-

vanten Infrastrukturbereich in Deutschland vorliegt. Die Zahl von 2.000 Verfahren für das 

Jahr 2018 übersteigt bei Weitem den Schätzwert, der letztmalig für das Jahr 2005 ermittelt 

wurde. 

Führ et al. schätzten, dass die Behörden in Deutschland im Jahr 2005 rund 775 (+/- 150) 

UVP-Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchführten.85 Aufgrund der im Vergleich 

zu 2005 deutlich gesteigerten Zahl ausgelegter Verfahren im Jahr 2018 wird bereits er-

sichtlich, dass die Beteiligungserfordernisse im Vergleich zu 2005 deutlich anders zu bewer-

ten sind. 

                                                        
85  Führ et. al., Evaluation des UVPG des Bundes: Auswirkungen des UVPG auf den Vollzug des Umwelt-

rechts und die Durchführung von Zulassungsverfahren für Industrieanlagen und Infrastrukturmaßnahmen, 

Darmstadt/Göttingen/Kassel, August 2008. 

Im Anhang I sind hilfreiche 

Bearbeitungshinweise für 

UVP-Portaleinträge für die 

Zulassungsbehörden hinter-

legt. 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltpruefungen/uvp_evaluation_abschlussbericht.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltpruefungen/uvp_evaluation_abschlussbericht.pdf
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6 Was wird Deutschland der Europäischen 

Kommission berichten? 

Eine weitere Frage ist, ob die in den zentralen UVP-Portalen vorhandenen Daten für das 

Jahr 2018 zur Erfüllung von Berichtspflichten gegenüber der Europäischen Union genügen. 

Welche Konsequenzen sind zu erwarten, wenn nur ein Teil der Verfahren mit Umweltprü-

fung und Öffentlichkeitsbeteiligung überhaupt publiziert wurde? 

Die Bundesregierung hat der Europäischen Kommission gemäß Artikel 12 Abs. 2 in 

Verbindung mit Artikel 4 Abs. 2 der geänderten UVP-Richtlinie86 Bericht zu erstatten.87 Zur 

Vorbereitung der Berichte der Bundesregierung an die Europäische Kommission teilen die 

zuständigen Bundes- und Landesbehörden erstmals am 31. März 2023 und ab dann alle sechs 

Jahre UVP-Informationen mit (§ 73 Abs. 1 S. 1 UVPG). § 73 UVPG erläutert, welche An-

gaben an das für den Umweltschutz zuständige Bundesministerium, derzeit das Bundesmi-

nisterium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), mitzuteilen sind: 

 

„(1) (…)  

1. die Anzahl der Vorhaben, für die im Betrachtungszeitraum eine Umweltverträglich-

keitsprüfung durchgeführt worden ist, getrennt nach den in Anlage 1 genannten Vorha-

benarten sowie 

2. die Anzahl der Vorhaben nach Anlage 1 Spalte 2, für die im Betrachtungszeitraum eine 

Vorprüfung nach § 7 Absatz 1 oder 2 durchgeführt worden ist. 

(2) Sofern entsprechende Angaben verfügbar sind, sind ebenfalls mitzuteilen: 

1. die durchschnittliche Verfahrensdauer der im Betrachtungszeitraum durchgeführten 

Umweltverträglichkeitsprüfungen, 

2. eine Abschätzung der durchschnittlichen unmittelbaren Kosten 

a) aller im Betrachtungszeitraum durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie 

b) der Umweltverträglichkeitsprüfungen, die im Betrachtungszeitraum für Vorhaben kleiner 

und mittlerer Unternehmen durchgeführt worden sind.“ 

[Eigene Hervorhebung] 

 

In der Gesetzesbegründung der Bundesregierung zu § 73 UVPG heißt es, dass bei der 

Zusammenstellung der Informationen zur Anzahl der UVP-pflichtigen Vorhaben und der 

durchschnittlichen UVP-Verfahrensdauer sich Bund und Länder zu Nutze machen können, 

dass entsprechende Informationen bei der UVP-portalbetreibenden Stelle vorhanden seien 

oder die durchschnittliche Verfahrensdauer leicht festzustellen sei.88 

Ausgehend von den in den UVP-Portalen eingetragenen Verfahren89 und den vom UfU 

identifizierten Verfahren90 für das Jahr 2018 ist festzuhalten, dass die Daten zum Großteil 

der UVP-pflichtigen Vorhaben wohl eben nicht bei den portalbetreibenden Stellen vorliegen. 

Durch die systematische Untersuchung der Behördeneinträge im Jahr 2018 ist unstrittig, dass 

                                                        
86  Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten. 
87  Siehe auch BT-Drs. 18/11499, S. 110. 
88  BT-Drs. 18/11499, S. 110. 
89  Siehe Unterkapitel 4.1. 
90  Siehe Kapitel 5. 
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sich die tatsächliche Anzahl und die durchschnittliche Verfahrensdauer der durchge-

führten UVPs nicht aus den Daten der UVP-Portale feststellen lassen.91 

Daraus resultieren berechtigte Überlegungen rund um die deutschen Berichtspflichten 

an die Kommission. Fraglich ist, ob die Zulassungsbehörden des Bundes und der Länder 

parallel Daten zur Anzahl der in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden UVP-pflichtigen 

Vorhaben erheben, aber nicht elektronisch veröffentlichen. Damit gehen Fragen einher, wa-

rum die bekannten Verfahren entgegen gesetzlicher Anordnung nicht auf den entsprechenden 

UVP-Portalen eingestellt werden oder schlichtweg nicht zusammengestellt werden. Wie soll 

das Bundesumweltministerium mit einer voraussichtlich unvollständigen Datenlage im Hin-

blick auf ihre unionsrechtlichen Berichtspflichten umgehen? Wie viele Ressourcen und Ka-

pazitäten stehen den Behörden und dem BMU zur Verfügung, zumindest die Zahl der ent-

sprechenden Vorhaben zu ermitteln? 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Europäische Kommission in der Vergangenheit 

Vertragsverletzungsverfahren eingeleitete, wenn Mitgliedstaaten ihren Berichtspflichten 

aus EU-Sekundärrechtsakten nicht nachgekommen sind. In letzter Konsequenz könnte 

gegen Deutschland ein Zwangs- oder Bußgeld verhängt werden, wenn nicht oder unzu-

reichend berichtet wird.92 Soweit muss es jedoch nicht kommen. 

Das UfU empfiehlt daher, eine konsequente und vollständige Veröffentlichung aller 

UVP-pflichtigen Vorhaben auf den entsprechenden UVP-Portalen. Die elektronische Zu-

gänglichmachung der Verfahren durch alle beteiligungspflichtigen Zulassungsbehörden er-

weist sich nicht nur förderlich für die regelmäßigen Berichtspflichten Deutschlands. Rechts-

streitigkeiten mit der Europäischen Union werden so vorgebeugt. Das Bundesumweltminis-

terium und die Zulassungsbehörden werden zusätzlich durch einen geringeren nachträglichen 

Ermittlungs-, Beschaffungs- und Verwaltungsaufwand entlastet. 

                                                        
91  Siehe Unterkapitel 4.5.2 und 4.5.3. 
92  Artikel 260 Abs. 2 AEUV. 
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7 Was lernen wir aus dem Monitoring? 

Die Ergebnisse des Monitoring Reports 2018 können die Diskussion zur Leistungsfä-

higkeit der Öffentlichkeitsbeteiligung befruchten. Derzeit droht der Öffentlichkeitsbeteili-

gung in umweltrelevanten Zulassungsverfahren nach dem Abklingen des kurzzeitigen Auf-

merksamkeitsschubs durch Stuttgart 2010 ein schleichender Bedeutungsverlust. Obwohl 

heute im Vergleich zu 2010 mehr an alltäglicher Demokratie geleistet werden soll und wird 

– das haben die Zahlen zu beteiligungsrelevanten Verfahren deutlich gemacht – verhandelt 

man Öffentlichkeitsbeteiligung im politischen Raum als Element, welches zunehmend weg-

beschleunigt werden kann. Durch die Ergebnisse des vorliegenden Reports können alle Be-

teiligungsexpert*innen, Umweltverbände und die Vertreter*innen der Öffentlichkeit in Dis-

kussionen rund um die Beschleunigung von Zulassungsverfahren zur Versachlichung der 

öffentlichen Diskussionsprozesse beitragen. Und sie können deutlich machen, was an (eh-

renamtlicher) Expertise in bessere Zulassungsentscheidungen eingebracht wird.  

Zugleich leisten die Monitoring Ergebnisse Hilfestellungen für die mit der elektroni-

schen Öffentlichkeitsbeteiligung betrauten behördlichen Verantwortlichen. Dieser aus-

führliche Bericht zeigt, wie die Portale zukünftig besser genutzt werden können, indem er 

praktische Anleitungen für vollständige, übersichtliche und bürgerfreundliche Einträge im 

Bundes- und im Verbundportal liefert. Zusätzlich sind hilfreiche Bearbeitungshinweise für 

die Behörden hinterlegt.93 

Darüber hinaus zeigt dieser Bericht auf, wie die Bundesregierung ihren Berichts-

pflichten gegenüber der Europäischen Union nachkommen kann. Das UfU empfiehlt den 

Zulassungsbehörden, alle relevanten Daten auf den UVP-Portalen konsequent zugänglich zu 

machen, damit die Bundesregierung die Daten für die Berichterstattung an die Europäische 

Kommission nutzen kann. 

Der Report beschäftigt sich bislang im Wesentlichen nur mit den Veröffentlichungs-

pflichten, ergo mit den Voraussetzungen an Beteiligungsverfahren. Was darüber hinaus 

notwendig wäre, ist eine umfassende Untersuchung zur Qualität der Beteiligungsprozesse 

in den etwa 2.000 Verfahren. Wo beteiligt sich die Öffentlichkeit überhaupt in den Verfahren, 

was läuft gut und in welchen Sektoren? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Was haben die 

Einwendungen bewirkt? 

Für die Öffentlichkeitsbeteiligung im Endlagersuchprozess gibt es seit 2017 auch für 

die formelle Beteiligung ein neues Herangehen der Regierung, um die Bevölkerung in den 

Genehmigungsprozess einzubinden. Es gibt sogar einen Partizipationsbeauftragten, der 

die Endlagersuche hinsichtlich der Einbindung der Öffentlichkeit begleitet. 

  

                                                        
93  Siehe Anhang I. 
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Für die etwa 2.000 Beteiligungsverfahren im Infrastrukturausbau gibt es bislang keine 

„Schiedsrichter*innen“, die die Einhaltung von Mindeststandards der Öffentlichkeitsbeteili-

gung bei Infrastrukturvorhaben gewährleisten. Es wird Zeit, diese in allen Bundesländern zu 

installieren. 
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8 Wie geht es weiter? 

Das Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU) wird auch für die Jahre 2019 und 

2020 einen Monitoring Report herausgeben. Basis sind dann die jeweils aktuellen Zahlen 

und Daten aus den UVP-Portalen. Wenn möglich, werden wir neben den veröffentlichten 

Daten der zentralen Internetportale weitere Aspekte der Beteiligung in den Blick nehmen. 

Hierzu können die Leistungsfähigkeit von Erörterungsterminen zählen oder die Berücksich-

tigung der Einwendungen in den späteren Zulassungsbescheiden.  

Für den Monitoring Report 2019 zeichnet sich ab, dass die Behörden mehr Verfahren 

auf den zentralen UVP-Portalen einstellten, aber noch lange nicht an die Zahl der rechtlich 

erforderlichen Verfahren herankommen.  

Der Monitoring Report 2020 wird stark durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst 

sein. Noch ist unklar, welche Auswirkungen die Pandemie für die Öffentlichkeitsbeteiligung 

in Deutschland hatte. Im Frühjahr 2020 wurde unter anderem ein neues Gesetz zur Sicher-

stellung der Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungs- und Zulas-

sungsverfahren (Planungssicherstellungsgesetz) 94  verabschiedet. Dieses Gesetz, das nun-

mehr bis 31. Dezember 2022 verlängert wurde,95 sieht unter anderem die Umstellung von 

realen Auslegungen und Erörterungsterminen hin zu digitalen Formaten in Zeiten der Pan-

demie vor. Das sichert zunächst erst einmal, dass es weiterhin eine öffentliche Befassung mit 

Infrastrukturvorhaben gibt.  

Das Gesetz ist dennoch mit vielen rechtlichen Unsicherheiten behaftet.96 Erste, aber 

noch nicht repräsentative Rückmeldungen lassen befürchten, dass viele Verfahren ein zwei-

tes Mal schriftlich durchgeführt wurden, was das neue Gesetz erlaubt. Das allerdings ent-

spricht kaum noch einem Erörterungstermin oder einem guten Beteiligungsverfahren. 

Andererseits kann das neue Gesetz als Katalysator für die Modernisierung und Digi-

talisierung der öffentlichen Umweltverwaltung dienen. Die fortschreitende Digitalisie-

rung wird auch die Öffentlichkeitsbeteiligung in den nächsten Jahren deutlich verändern. 

Daher ist es wichtig, die Erfahrungen aus der unfreiwilligen Phase der Corona-Pandemie zu 

nutzen, um die Leistungsfähigkeit der Beteiligung ins digitale Zeitalter so gut es geht zu 

überführen. 

Außerdem könnte ein zukünftiger Monitoring Report Ausbaupotenziale der behördli-

chen UVP-Portale in Bezugnahme auf „Best-Practice“-Beispiele aus dem europäischen Uni-

onsraum aufzeigen.97 Gerade der Blick über die Ländergrenzen, beispielsweise nach Öster-

reich, ist lohnenswert, weil dort bereits ein Archiv für UVP-Verfahren besteht.  

                                                        
94  Siehe Fußnote 6. 
95  Gemeinsame Stellungnahme zum Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer des Planungssicherstel-

lungsgesetzes des UfU, DNR, DUH sowie GLI vom 18. Februar 2021, abrufbar unter: UfU-Homepage 

(27. Februar 2021). 
96  Gemeinsame Stellungnahme zum Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) des UfU mit dem DNR vom 

11. Mai 2020, abrufbar unter: UfU-Homepage (27. Februar 2021). 
97  Zum Beispiel österreichisches Umweltbundesamt, UVP-Dokumentation, abrufbar unter: https://www.um-

weltbundesamt.at/umweltthemen/uvpsup/uvpoesterreich1/uvp-dokumentation (16. Dezember 2020). 

https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2021/02/Verl%C3%A4ngerung-Covid-Gesetz-Stellungnahme-UfU_DNR_DUH_GLI_original.-00000002.pdf
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2021/02/Verl%C3%A4ngerung-Covid-Gesetz-Stellungnahme-UfU_DNR_DUH_GLI_original.-00000002.pdf
https://www.ufu.de/publikationen/ufu-stellungnahmen/
https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2020/05/stellungnahme-covid-Gesetz-13-mai-2020.pdf
https://www.ufu.de/stellungnahme-des-dnr-und-des-ufu-zum-planungssicherstellungsgesetz/
https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/uvpsup/uvpoesterreich1/uvp-dokumentation
https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/uvpsup/uvpoesterreich1/uvp-dokumentation
https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/uvpsup/uvpoesterreich1/uvp-dokumentation
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Anhang I 

 

ANLEITUNG MUSTEREINTRAG UVP-PORTALE DES BUNDES 

 

Titel 

[Art des Zulassungsverfahrens]: [Bezeichnung des Infrastrukturprojektes] 

z.B. „Planfeststellungsverfahren nach Bundeswasserstraßengesetz: Ausbau des Dortmund-Ems-

Kanals (Bau von Ersatzschleusen an den Kanalstufen Venhaus, Hesselte und Gleesen)“ 

 

Allgemeine Information 

 Kurzbeschreibung des Vorhabens: 

[Benennung Vorhabenträger] 

[Vorhabenbeschreibung] 

[Zulassungsverfahren nach konkreter Gesetzesgrundlage] 

[Feststellung der UVP-Pflichtigkeit mit spezifischer Vorhabenkategorie] 

 Weitere Informationen: 

[evtl. Besonderheiten des Verfahrens] 

 

Geodaten 

 Ort des Vorhabens:  

[Ort des Vorhabens] 

[(dreidimensionale) Kartenansicht des Ortes mit markierter Fläche] 

 

Verfahrenstyp und Daten 

 Art des Zulassungsverfahrens:  

[Art (Planfeststellungsverfahren/ Planänderung/ Plangenehmigung)] 

[konkreter Gesetzesgrundlage (nach § XX XG)] 

 Eingangsdatum der Antragsunterlagen:  

[Datum] 

 Vorhabenkategorie nach Anlage X UVPG oder nach XX:  

Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ >> [Vorhabenoberkategorie] >> X.X [1. Vor-

habenunterkategorie] >> X.X.X [2. Vorhabenunterkategorie] >> X.X.X.X [3. Vorhaben-

unterkategorie] 

 

Zuständige Behörde 

 Verfahrensführende Behörde:  

[Name der Behörde] 

[Adresse der Behörde] 

[Internetauftritt der Behörde] 

[Zuständige Organisationseinheit] 

[Name der Ansprechperson innerhalb der Behörde] 

[Raum und evtl. Sprechzeiten der Ansprechperson] 

[Mailadresse der Ansprechperson] 

[Telefonnummer der Ansprechperson] 

[Link zur Ansprechperson auf Internetauftritt der Behörde] 

 

Vorhabenträger 

 Vorhabenträger:  

[Name des Vorhabenträgers] 

[Adresse des Vorhabenträgers] 

[Mailadresse des Vorhabenträgers] 

[Internetauftritt des Vorhabenträgers] 

[Name der Ansprechperson innerhalb des Vorhabenträgers] 
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[Mailadresse der Ansprechperson] 

[Telefonnummer der Ansprechperson] 

[Link zur Ansprechperson auf Internetauftritt des Vorhabenträgers] 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

 Auslegung: 

[Ort der Auslegung] 

[Eröffnungsdatum der Auslegung] 

[Enddatum der Auslegung] 

[Öffnungszeiten zur Einsicht der ausgelegten Unterlagen] 

[Beginn der Frist zur Einreichung von Einwendungen] 

[Ende der Frist zur Einreichung von Einwendungen] 

[Adresse zur Einreichung von Einwendungen] 

[Mailadresse zur Einreichung von Einwendungen] 

 

Verfahrensinformationen und -unterlagen 

 

 Hochzuladende Dokumente (in PDF-Format): 

 

Informationen zur Öffentlichkeitsbeteiligung 

[Bekanntmachung der Auslegung, Dokumententitel „Bekanntmachung der Auslegung be-

ginnend am XX.XX.XXXX“]] 

[Bekanntmachung des Erörterungstermins, Dokumententitel „Bekanntmachung des Erör-

terungstermins am XX.XX.XXXX“] 

[weitere Bekanntmachungen, z.B. Dokumententitel „Verschiebung des Erörterungster-

mins auf den XX.XX.XXXX“] 

 

Antragsunterlagen 

[Antrag] 

[UVP-Unterlagen, Dokumententitel „UVP-Bericht - Vorhabenname“] 

[weitere Dokumente (max. 10)] 

 

Stellungnahmen; Berichte und Empfehlungen; Weitere Unterlagen 

[Dokumententitel „Stellungnahme Behörde/Stelle XX“] 

[Dokumententitel Anhang.1_XX] 

[Dokumententitel Anhang.2_XX] 

 

Entscheidung 

[Dokumententitel „behördliche Entscheidung zu [Vorhabenname]“] 

[Dokumententitel „Bescheid zu [Vorhabenname]“] 
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ANLEITUNG MUSTEREINTRAG UVP-PORTALE DER BUNDESLÄNDER 

 

Titel 

[Spezifisches Zulassungsverfahren] [Bezeichnung des Infrastrukturprojektes] 

z.B. „Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionschutzgesetz: Errichtung und Betrieb einer 

Windenergieanlage im Eifel-Windpark Blankenheim, Teilpark Blankenheimerdorf“ 

„Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren: Zulassung des Rahmenbetriebsplanes für den geplan-

ten Gipsabbau im Bergwerkseigentum "Rüdigsdorf/Winkelberg" 

 

Allgemeine Vorhabenbeschreibung [3 Absätze, 5-10 Sätze] 

[Benennung Vorhabenträger] 

[Vorhabenbeschreibung] 

[Zulassungsverfahren nach konkreter Gesetzesgrundlage] 

[Feststellung der UVP-Pflichtigkeit mit spezifischer Vorhabenkategorie] 

 

Achtung: Lesehilfen, Hinweise und Erklärungen zu den Antragsunterlagen sollten in einer separa-

ten Datei „Lesehilfe zu Antragsunterlagen“ als erste verlinkte Datei unter „UVP-Bericht, ggf. An-

tragsunterlagen“ hochgeladen werden. Bekanntmachungen der Auslegetermine und Erörterungs-

termine sind als separate Datei unter „Auslegungsinformationen“ und „Informationen zum Er-

örterungstermin“ zu benennen. 

 

UVP-Kategorie 

[Kategorie wählen] 

 

Raumbezug 

[(dreidimensionale) Kartenansicht des Ortes mit markierter Fläche] 

 

Adressen 

[Benennung Behörde] 

[postalische Adresse] 

URL: [behördliche URL] 

Ansprechpartner: [innen und Ansprechpartner] 

Name: [Benennung konkreter Kontaktperson] 

E-Mail: [Emailadresse] 

Telefon: [Telefonnummer] 

Fax: [Faxnummer] 

 

 

Verfahrensschritte 

 

1. Öffentliche Auslegung 

Zeitraum der Auslegung 

Auslegungsinformationen 

[Dokumententitel „Bekanntmachung der Auslegung beginnend am XX.XX.XXXX98“] 

UVP-Bericht, ggf. Antragsunterlagen 

[max. 10 Einzeldateien mit verständlicher; einheitlicher Beschriftung und Nummerierung] 

[Dokumententitel „Lesehilfe für Antragsunterlagen“] 

[Dokumententitel „UVP-Bericht [Vorhabenname]“] 

 

Zwischenüberschriften einfügen: „Stellungnahmen“; „Berichte und Empfehlungen“; „Weitere 

Unterlagen“ 

[Dokumententitel „Stellungnahme Behörde/Stelle XX“] 

                                                        
98  Starttag der Auslegung. 
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[Dokumententitel Anhang.1_XX] 

[Dokumententitel Anhang.2_XX] 

 

2. Erörterungstermin 

Zeitraum der Erörterung 

Informationen zum Erörterungstermin 

[Dokumententitel „Bekanntmachung des Erörterungstermins am XX.XX.XXXX“] 

[Dokumententitel „Verschiebung des Erörterungstermins auf den XX.XX.XXXX] 

[Dokumententitel „Bekanntmachung des Wegfalls/Verzichts des Erörterungstermins am 

XX.XX.XXXX“] 

 

3. Entscheidung über die Zulassung 

Datum der Entscheidung 

Auslegungsinformationen 

[Dokumententitel „Bekanntmachung der Auslegung beginnend am XX.XX.XXXX99“] 

Entscheidung 

[Dokumententitel „behördliche Entscheidung zu [Vorhabenname]“] 

[Dokumententitel „Bescheid zu [Vorhabenname]“] 

 

  

                                                        
99  Starttag der Auslegung. 
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Anhang II 
 
Abbildung 1: Bildschirmaufnahme 1 eines Eintrages im UVP-Verbundportal, 

Quelle: https://uvp-verbund.de/trefferanzeige?cmd=doShowObjectDetail&docuuid=FCB25E86-

7A70-4BAD-ADA7-3C1421D2F65F&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-bb; vom 6. August 2020. 

 

[nächste Seite] 

 

https://uvp-verbund.de/trefferanzeige?cmd=doShowObjectDetail&docuuid=FCB25E86-7A70-4BAD-ADA7-3C1421D2F65F&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-bb
https://uvp-verbund.de/trefferanzeige?cmd=doShowObjectDetail&docuuid=FCB25E86-7A70-4BAD-ADA7-3C1421D2F65F&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-bb
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Abbildung 2: Bildschirmaufnahme 2 eines Eintrages im UVP-Verbundportal, 

Quelle: https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=82C8A8F8-4F6C-4681-B0A6-

94183BE84445&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-th&docid=82C8A8F8-4F6C-4681-B0A6-

94183BE84445; vom 6. August 2020. 

 

[nächste Seite] 

 

https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=82C8A8F8-4F6C-4681-B0A6-94183BE84445&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-th&docid=82C8A8F8-4F6C-4681-B0A6-94183BE84445
https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=82C8A8F8-4F6C-4681-B0A6-94183BE84445&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-th&docid=82C8A8F8-4F6C-4681-B0A6-94183BE84445
https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=82C8A8F8-4F6C-4681-B0A6-94183BE84445&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-th&docid=82C8A8F8-4F6C-4681-B0A6-94183BE84445



